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AUS DER LUTHER-WELT

Neuigkeiten

Katja Neumüller neue Regionalsprecherin 
der OAV-Junioren für NRW

Der OAV (Ostasiatische Verein e.V. – German Asia-Pacific 
Business Association) ist ein Wirtschaftsverband deutscher 
Unternehmen zur Förderung der wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen den Ländern des Asien-Pazifik-Raumes und 
Deutschland mit mehr als 800 Mitgliedsunternehmen. Der OAV 
informiert über wirtschaftliche und politische Ereignisse in Asi-
en, organisiert Veranstaltungen und vertritt die Interessen sei-
ner Mitglieder. Das OAV-Juniorenprogramm ist eine Platt-
form für asieninteressierte Nachwuchskräfte mit aktuell mehr 
als 240 Mitgliedern. Neben deutschlandweiten Veranstaltun-
gen finden auch auf regionaler Ebene Seminare, Workshops 
sowie Business Luncheons für die OAV-Junioren zu aktuel-
len Themen statt. Für NRW ist Katja Neumüller seit Mai 2015 
neue Regionalsprecherin und damit Ansprechpartnerin für die 
OAV-Junioren.

Veranstaltungen

„Die Qual der Wahl: Vertriebspartner, Joint-
Venture oder eigene Niederlassung?“, 
Köln und München, 17./19. März 2015

Veranstaltet von Maier + Vidorno fand im März 2015 in bewähr-
ter Zusammenarbeit mit Luther eine Seminarreihe in Köln und 
München zu den aktuellen Herausforderungen im Indien-Ge-
schäft statt. Neben den operativen und vertrieblichen Themen 
wurden auch die neusten Rechtsentwicklungen in Indien inten-
siv diskutiert. Philipp Dietz stellte dabei in seinem Vortrag die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und die wesentlichen Heraus-
forderungen dar, denen man sich beim Markteintritt in Indien 
stellen muss. Das starke Interesse der Teilnehmer an diesen 
Seminaren zeigte, dass Indien für viele Unternehmen weiterhin 
ganz oben auf der Agenda steht.

Investitionsseminar Changzhou, 
IHK Essen, 25. März 2015

Am 25. März 2015 fand bei der IHK zu Essen im Rahmen des 
Besuchs einer Delegation aus der chinesischen Stadt Chang-
zhou ein Investitionsworkshop statt. Neben einer Darstel-
lung des Investitionsrahmens der Stadt Changzhou bzw. der  
Wujin Industrial Zone hielt Dr. SHEN Yuan den Vortrag „Inves-
tieren in China - Regeln, Hindernisse und Tipps aus der Praxis“, 
wobei sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und Herausfor-
derungen wie auch praktische Tipps beim Markteintritt in China 
in deutscher und chinesischer Sprache erörterte. Hintergrund: 
Seit Oktober 2013 besteht zwischen Essen und Changzhou ei-
ne Städtekooperation im Bereich „Nachhaltige Stadtentwick-
lung“. Luther unterstützt die Kooperation und hat 2014 die ers-
te Unternehmensansiedlung aus Changzhou in Essen begleitet.

OAV-Junioren bei Lanxess über den Dächern von Köln

Teilnehmer des Investitionsworkshops für die Stadt Changzhou
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„Aus der Praxis für die Praxis – Unternehmer 
berichten“, Hannover Messe, 14. April 2015

Indien war dieses Jahr Gastland auf der Hannover Messe, ent-
sprechend viele Veranstaltungen gab es im Rahmen der welt-
weit größten Messeveranstaltung. Nach Eröffnung der Messe 
durch Bundeskanzlerin Merkel und dem indischen Premiermi-
nister Modi am Vortag erörterte Luther-Partner Thomas Weid-
lich zusammen mit deutschen und indischen Unternehmensver-
tretern im Rahmen einer Podiumsdiskussion, warum sich in In-
dien langer Atem lohnt. Viele Diskussionsbeiträge und Fragen 
aus dem zahlreich erschienenen Fachpublikum kreisten darum, 
wie sich der „Modi-Faktor“ auf die Indienaktivitäten auswirkt. 
Einmal mehr hat sich gezeigt, dass Indien weiterhin oder wieder 
ganz oben auf der Agenda vieler deutscher Unternehmen steht.

„Rechtliche Aspekte im deutsch-
indischen Geschäftsverkehr“ - Indische 
Delegation zu Gast bei Luther in Köln

Am 30. April 2015 empfing die Luther Rechtsanwalts- 
gesellschaft eine Delegation indischer Unternehmer. Die Gäs-
te – überwiegend private Unternehmer und Führungskräfte aus 
klein- und mittelständischen indischen Unternehmen (KMUs) –
besuchten im Rahmen ihres vierwöchigen Deutschlandaufent-
haltes verschiedene Veranstaltungen und Firmen, um neue Ge-
schäftsbeziehungen aufzubauen. Bei Luther in Köln erhielten 
die indischen Unternehmer während eines zweistündigen Vor-
trags von Philipp Dietz und Katja Neumüller Einblicke in die 
rechtlichen Rahmenbedingungen im deutsch-indischen Ge-
schäftsverkehr. Die Teilnehmer nutzten in der anschließenden 
Diskussionsrunde die Möglichkeit, sich vertieft über einen mög-
lichen Markteintritt in Deutschland zu informieren. 

„Start-ups Go Asia” im Rahmen der 
Asien-Pazifik-Wochen in Berlin

Das Interesse der dynamischen Berliner Start-up Szene an Asi-
en war groß. Mit rund 200 Teilnehmern war die von der IHK 
Berlin organisierte Veranstaltung am 29. Mai in Berlin gut be-
sucht. Dies ist kein Wunder: die Märkte in Asien entwickeln sich 
ungebrochen dynamisch. Unternehmen finden dort eine rapide 
wachsende Mittelschicht, die zunehmend konsumfreudig und 
sehr aufgeschlossen gegenüber Innovationen und neuen Tech-
nologien ist. Die Vertreter der erfolgreichen Start-ups Delivery 
Hero, HitFox und Wooga berichteten lebhaft über ihre Strategi-
en zum Markteintritt in Asien und den dabei gemachten Erfah-
rungen und „lessons learnt“. Danach gaben Spezialisten wert-
volle Informationen zu den für Start-ups relevanten Investitions-
bedingungen in Singapur, Korea und Hong Kong. Luther-Part-
nerin Birgitta von Dresky informierte über die für Start-ups sehr 
günstigen Rahmenbedingungen in Singapur, das nicht nur als 
eigenständiger Markt von Interesse ist, sondern auch als Head-
quarter und Drehscheibe für Geschäftsaktivitäten in den Nach-
barmärkten. Das Fachpublikum nutze die Gelegenheit, sich in 
den Q&A Sessions und den geselligen Pausen rege über die 
Investitionsbedingungen und Geschäftschancen an den drei 
Standorten in Asien zu informieren. 

Indische Delegation zu Gast in unserem Kölner Büro

Vortrag von Birgitta von Dresky zum Thema „Rechtliche 
Rahmenbedingungen in Singapur“ Foto © IHK Berlin, Amin Akhtar
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Veranstaltungshinweise – 
„Save the Date“

India Day 2015 und „Doing 
Business in India” Workshop

�	16. Juni 2015 in Köln  
http://www.indiaday.de/

�	17. Juni 2015 in Köln 
http://www.luther-lawfirm.com

Gemeinsam mit der Deutschen Bank, der Koelnmesse und 
Maier + Vidorno sowie mit Unterstützung der IHK Köln ver-
anstaltet Luther den „INDIA DAY 2015”. Am 16. Juni erwar-
tet die Teilnehmer im Congress Centrum Ost der Koelnmes-
se ein spannendes Programm: Im Mittelpunkt der Vorträge der 
vier Hauptredner stehen die Entwicklungen der indischen Wirt-
schaft und Politik nach den Wahlen 2014. Ein Jahr nach dem 
Regierungswechsel in Indien ist die Euphorie im Land groß. 
Die Wirtschaftsgemeinschaft erwartet umfassende Reformen 
und den Abbau von Bürokratie und Marktzugangsbeschrän-
kungen in der drittgrößten Volkswirtschaft Asiens. Ob der neue 
Premierminister Narendra Modi seine großen Versprechun-
gen halten kann, ist eine der zentralen Fragen in den zwei Pa-
neldiskussionen: Indienkenner aus Wirtschaft, Politik und Wis-
senschaft diskutieren zum Thema „Vision und Wirklichkeit in 
Indien“ und „Was bringen die Modifikationen Indiens ausländi-
schen Unternehmen?“.

Im Anschluss an den India Day 2015 wird in Workshops am 17. 
Juni 2015 vertieft auf aktuelle Entwicklungen beim Markteintritt 
und Herausforderungen bei M&A Transaktionen in Indi-
en eingegangen.

Publikationen

Handbuch zum chinesischen Wirtschaftsrecht

Voraussichtlich im August 2015 wird das Handbuch zum chine-
sischen Wirtschaftsrecht erscheinen, welches eine Einführung 
in die grundlegenden Rechtsbereiche gibt, die bei einer Ge-
schäftstätigkeit in China von Bedeutung sind. Thomas Weidlich 
und Dr. SHEN Yuan von Luther haben das 3. Kapitel „Vertragli-
che Schuldverhältnisse“ verfasst. Am Markt wird das Handbuch 
bereits nachgefragt und ein zweiter Band ist derzeit in Planung. 
Beide Luther-Autoren werden Teile des Kapitels „Investitions-
recht“ im zweiten Band übernehmen.

Thomas Weidlich, LL.M. (Hull) 
Partner

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Köln

Telefon +49 221 9937 16280

thomas.weidlich@luther-lawfirm.com
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INTERNATIONAL

ASEAN Economic 
Community (AEC) 2015

Der ASEAN-Region, bestehend aus den 
Ländern Brunei, Indonesien, Kambod-
scha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philip-
pinen, Singapur, Thailand und Vietnam, 
kommt weltweit zunehmende wirtschaft-
liche und politische Bedeutung zu. Be-
reits 2013 flossen mehr ausländische 
Direktinvestitionen nach ASEAN als nach 
China. Das Potential von ASEAN als Pro-
duktionsstandort und einheitlichem – in-
tra-ASEAN zollfreiem – Absatzmarkt mit 
seinen rund 620 Mio. Einwohnern ist 
enorm. Freihandelsabkommen, die zwi-
schen ASEAN und bedeutenden Ländern 
wie China, Japan, Korea, Indien, Austra-
lien und Neuseeland geschlossen wur-
den, verstärken die Attraktivität der Staa-
ten ASEANs als Produktionsstandort. 

2015 ist das Jahr, in dem die ASEAN Economic Communi-
ty (AEC) geschaffen sein soll. So hatten es die ASEAN Staa-
ten 2007 verkündet und den „AEC Blueprint“ verfasst. Dieser 
listet in seinem „Strategic Schedule“ spezifische Maßnahmen 
auf, die bis 2015 umgesetzt sein sollen. Etwa 75% dieser Maß-
nahmen sind bereits umgesetzt, vieles bleibt aber noch zu tun. 
Konsens besteht zwischenzeitlich dahingehend, dass das Ziel-
datum Ende 2015 nicht als „hard deadline“, sondern als wichti-
ger Meilenstein eines langfristigen und komplexen Prozesses 
zu verstehen ist. Die AEC soll freien Fluss von Gütern, Dienst-
leistungen, Investitionen, Kapital und Arbeitskräften innerhalb 
ASEANs erreichen.

Die Schaffung der AEC ist nur eine von drei Säulen der im Rah-
men der ASEAN Vision 2020 angestrebten ASEAN Communi-
ty. Die beiden weiteren Säulen sind die Schaffung einer Sicher-
heitsgemeinschaft sowie einer Sozial-Kulturellen Gemeinschaft.

Der ASEAN Integrationsprozess unterscheidet sich sehr von 
dem der EU. Anders als bei der europäischen Integration hüten 
die ASEAN Staaten ihre Souveränität und geben keine Kom-
petenzen auf zentrale Einrichtungen ab. Es gibt kaum regiona-
le Institutionen. So hängt die Umsetzung der vereinbarten ge-
meinsamen Ziele davon ab, dass die einzelnen Länder sie auf 
nationaler Ebene verwirklichen. Dabei stellt die Heterogenität 
der ASEAN Staaten – man denke nur an die Unterschiede zwi-
schen Singapur und Myanmar in Bezug auf Größe, Entwick-
lungsstand, oder Geschichte – und den damit verbundenen un-
terschiedlichen Interessen und Prioritäten der Staaten eine be-
sondere Herausforderung dar. Gleichwohl wächst das Bewusst-
sein der Zugehörigkeit zu ASEAN als Region und dass man 
gemeinsam mehr erreichen kann als jeder Staat für sich alleine. 
Man sieht gerade die Divergenz der Staaten als Chance an und 
komplementär in einem großen Markt. 

Im Hinblick auf die Schaffung eines gemeinsamen Mark-
tes ist bereits viel erreicht, wie zum Beispiel ein starker An-
stieg des intra-regionalen Handels, die Zunahme auslän-
discher Direktinvestitionen, die regionale Vernetzung von 
Produktionskreisläufen und wachsende Komplementarität 
der Volkswirtschaften.

Erfolgreicher Abbau der Zolltarife 

Wesentlich dazu beigetragen hat der bereits weitestgehend er-
folgte Abbau der Zolltarife innerhalb der ASEAN Staaten. In 
sechs der Staaten sind bereits 99% der Zölle auf 0% reduziert. 
ASEAN-weit sind 70% des Inner-ASEAN-Handels bereits völ-
lig frei von Zöllen. Nun besteht die Herausforderung darin, auch 
die nicht-tarifären Handelshindernisse weiter abzubauen, gene-
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rell die Integration zu vertiefen und die regionale Wettbewerbs-
fähigkeit herzustellen. Dies erfolgt auf verschiedenen Ebenen. 
Man arbeitet unter anderem an dem weiteren Ausbau nationa-
ler und grenzüberschreitender Infrastruktur sowohl im Bereich 
von IT- und Energieversorgungsnetzwerken (ASEAN Pow-
er Grid, Trans ASEAN Gas-Pipeline) als auch im Bereich von 
Land- und Seetransportverbindungen (z.B. Singapur-Kunming 
Schienenverbindung), der Liberalisierung des Luftraumes, der 
Harmonisierung und gegenseitigen Anerkennung von Normen 
und Standards sowohl in Bezug auf Produkte (z.B. Vereinba-
rung des ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equip-
ment Regulatory Regime) als auch im Bereich Ausbildungsab-
schlüsse, sowie der Vereinfachung und Vereinheitlichung ad-
ministrativer Vorgänge, die im Zusammenhang mit dem Import 
und Export von Waren stehen, durch die Schaffung sogenann-
ter „Single Windows“ in den einzelnen Staaten. Mit „Single Win-
dow“ ist letztlich eine Internet Plattform gemeint, über welche 
die verschiedenen Behörden, die bei Import oder Export Vor-
gängen eingebunden werden müssen, erreicht werden und 
über die Anträge auf diesbezügliche behördliche Genehmigung 
schnell, kostengünstig und kundenfreundlich bearbeitet werden 
können. 

Auch in den für Investoren so wichtigen Bereichen Rechtssi-
cherheit und Rechtsdurchsetzung arbeiten die ASEAN Staa-
ten intensiv an Verbesserungen. Beispielhaft sei hier der Er-
lass von Datenschutzgesetzen in diversen ASEAN Staaten (z.B. 
Singapur, Malaysia, Philippinen) in den letzten Jahren genannt. 
Ein adäquater Datenschutz ist unter anderem wichtig für die 
Möglichkeit, Daten von EU Ländern wie Deutschland nach Ma-
laysia oder Singapur zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft 
austauschen zu können. Die EU-Länder und auch andere Staa-
ten gestatten nämlich einen solchen Datenaustausch nur, wenn 
das Empfängerland einen ausreichenden Datenschutz bietet. 

Kartell- und Wettbewerbsrecht 
in den ASEAN Staaten

Man ist sich einig, dass es für den Abbau von Handelshemm-
nissen und der Schaffung der AEC mit freiem Waren- Perso-
nen- und Kapitalverkehr und fairen Wettbewerb in Bezug auf 
Preise, Qualität, Herstellungsverfahren wichtig ist, den Schutz 
geistigen Eigentums sicherzustellen, die Bildung von Mono-
polen und Kartellen zu verhindern und Schutz vor unlauterem 
Wettbewerb zu bieten. Dabei ist nicht angedacht, ein länderü-
bergreifendes Gesetz zu schaffen, das dann identisch in allen 
ASEAN Staaten gelten soll. Dies wäre nicht umsetzbar. Viel-
mehr arbeitet man daran, die unterschiedlichen rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Länder in den genannten Bereichen 
zu harmonisieren. 

Vor einigen Jahren bestand nur in wenigen der ASEAN Län-
der ein Wettbewerbs- und Kartellrecht. Preisabsprachen und 
die Bildung von Monopolen, Einkaufs- oder Verkaufsgemein-
schaften waren in vielen der Länder erlaubt. Selbst Singapur 
als einer der am weitest entwickelten ASEAN Staaten hat erst 
2006 ein entsprechendes Gesetz erlassen, Malaysia erst 2010. 
Es ist sicher auch den Anstrengungen der Schaffung eines ge-
meinsamen ASEAN Marktes zu verdanken, dass nunmehr in 
allen ASEAN Ländern mit Ausnahme Kambodschas zumindest 
Grundzüge eines Kartell- und Wettbewerbsrechts bestehen. In-
donesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam haben ge-
nerelle Gesetze dazu erlassen. In Laos gibt es einen diesbe-
züglichen Ministerialerlass aus dem Jahr 2004, der allerdings 
noch nicht implementiert wurde. In Myanmar und den Philippi-
nen beinhaltet die Verfassung Bestimmungen dazu. Brunei hat 
noch kein generelles Gesetz dazu erlassen, es bestehen je-
doch sektorenspezifische Regelungen und ein gewisser Schutz 
vor wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen basierend 
auf dem „Contracts Act“. Die Unterschiede der Standards in 
den verschiedenen Staaten sind noch sehr groß. Sie liegen ge-
nerell weit unter dem der EU-Staaten. Es wird jedoch erwartet, 
dass die Standards nach und nach auf internationales Niveau 
angehoben werden. 

Schutz geistigen Eigentums in 
den ASEAN Staaten

Der ASEAN Blueprint enthält diverse Maßnahmen zur Ver-
besserung des Schutzes geistigen Eigentums, unter anderem 
den Beitritt zu internationalen Abkommen, wie dem Madrider 
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken 
(kurz: Madrider Markenabkommen), sowie die Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der Registrierung von Schutzrechten 
in ASEAN. Auch in diesem Bereich wird nicht länderübergrei-
fend ein Gesetz geschaffen werden, das dann identisch in al-
len ASEAN Staaten gelten soll, sondern jedes Land wird indivi-
duell den Schutz geistigen Eigentums im Rahmen des Verein-
barten verbessern.

Noch gibt es in dem Bereich große Unterschiede innerhalb der 
ASEAN Staaten. Singapur bietet den besten Schutz, der auch 
im internationalen Vergleich exzellent und vorbildlich ist. Laos 
bietet fast gar keinen Schutz. Mit Ausnahme von Laos besteht 
in den Staaten aber zumindest eine gemeinsame Schutzbasis, 
da alle ASEAN Staaten (außer Laos) dem sogenannten „TRIPS“ 
Abkommen beigetreten sind. Dies ist ein Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum. 
Es legt immerhin minimale Anforderungen für nationale Rechts-
systeme fest. 
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Das oben erwähnte Madrider Markenabkommen ist ein Abkom-
men zwischen einer Vielzahl von Ländern, durch welche natio-
nale Marken eines Verbandsstaates auch in den anderen Ver-
bandsstaaten Schutz genießen können und somit eine inter-
national registrierte (IR) Marke geschaffen werden kann. Bru-
nei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar und 
Thailand sind diesem wichtigen Abkommen noch nicht beige-
treten, es wird aber allgemein erwartet, dass der Beitritt, wie 
im ASEAN Blueprint vereinbart, bis Ende Dezember 2015 er-
folgen wird.

Fazit

Ob alle im ASEAN Blueprint genannten Maßnahmen tatsäch-
lich bis Ende 2015 vollumfänglich umgesetzt sind, ist noch of-
fen, erscheint aber auch nicht so bedeutend. Konsens besteht 
ja bereits dahingehend, dass das Zieldatum Ende 2015 nicht 
als „hard deadline“, sondern als wichtiger Meilenstein eines 
langfristigen und komplexen Prozesses zu verstehen ist. Wich-
tig ist, dass alle ASEAN Staaten bereits große Anstrengungen 
unternommen haben und weiterhin unternehmen, administrati-
ve Vorgänge, gesetzliche Rahmenbedingungen, die Infrastruk-
tur, die Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen etc. 
zu verbessern und Handelsschranken abzubauen. In der wirt-
schaftsbezogenen Rangliste der Weltbank nehmen bereits zwei 
der ASEAN Staaten in der Kategorie „Ease of Doing Business“ 
beste Positionen ein. Singapur steht dort an erster und Malay-
sia an sechster Stelle. Die verbesserten Rahmenbedingungen 
und der bereits weitgehend erfolgte Abbau der Zolltarife macht 
die ASEAN Staaten im internationalen Vergleich zu einem at-
traktiven Produktionsstandort. Dies gilt vor allem, wenn der Ab-
satzmarkt der Produkte auch innerhalb ASEANs oder in den 
Ländern liegt, mit denen ASEAN wiederum ein Freihandelsab-
kommen geschlossen hat. 

Dank der Divergenz der ASEAN Staaten dürfte jeder Inves-
tor dort einen zu seinen Bedürfnissen passenden Standort fin-
den. Man hat die Wahl zwischen Standorten wie Singapur oder 
Malaysia, die teurer aber effizienter als andere Staaten sind, 
Rechtssicherheit, Steuervorteile und mehr bieten und Stand-
orten wie Indonesien, Vietnam oder Myanmar, die deutlich kos-
tengünstiger, aber auch komplizierter sind. 

Birgitta von Dresky 
Partnerin

Luther LLP

Singapur

Telefon +65 6408 8008

birgitta.von.dresky@luther-lawfirm.com
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Karibische Träume – Die 
British Virgin Islands als 
attraktiver Standort für 
Schiedsverfahren?

In den letzten 30 Jahren haben sich die 
British Virgin Islands zu einem der wich-
tigsten Wirtschafts- und Finanzzentren 
der Welt entwickelt. Entscheidend für die-
se Entwicklung war die Zulässigkeit der 
Errichtung von Briefkastengesellschaf-
ten. Diese Briefkastengesellschaften nut-
zen als satzungsmäßigen Sitz nicht mehr 
als einen Briefkasten. Die tatsächliche 
Geschäftsführung findet in einem ande-
ren Land statt. Im Jahr 2012 gab es etwa 
800.000 Briefkastengesellschaften auf 
den British Virgin Islands. Heute, weni-
ger als drei Jahre später, sind es fast eine 
Million. Diesen stehen in der ehemaligen 
britischen Kronkolonie nur rund 31.000 
Einwohner gegenüber, die ein Gebiet von 
der Größe der Stadt Ulm bewohnen.
Die stete Zunahme von Briefkastengesellschaften hatte zur Fol-
ge, dass die Zahl der gerichtlichen Verfahren in Handelssachen 
stark anstieg. Dies wiederum führte im Jahr 2009 zur Errich-
tung des Obersten Handelsgerichtshofs (Commercial Court of 
the Eastern Caribbean Supreme Court). Die British Virgin Is-
lands gingen aber noch weiter. Am 23. Januar 2014 verabschie-
deten sie ein neues Schiedsverfahrensgesetz, den Arbitration 
Act 2014, der am 1. Oktober 2014 in Kraft trat. Dadurch haben 
Unternehmen nun auch auf den British Virgin Islands die Mög-
lichkeit, für Handelsstreitigkeiten ein Schiedsgericht anzurufen. 
Ein Schiedsgericht entscheidet meist schneller und effizienter 
als ein staatliches Gericht. 

Der bislang geltende Arbitration Act 1976 war eine Synthese 
englischer Gesetze aus den Jahren 1950 und 1975. Er war ver-

altet und trug den Anforderungen an ein adäquates Instrument 
für die Bewältigung moderner Handelsstreitigkeiten nicht Rech-
nung. Dies insbesondere deshalb, weil die Voraussetzungen für 
die Anwendung des New Yorker Übereinkommens über die An-
erkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche 
(New Yorker Übereinkommen) nicht erfüllt waren. Durch die 
Gesetzesreform wollen die British Virgin Islands zu einem an-
erkannten Standort, wenn nicht sogar zu einem Zentrum für die 
Durchführung von Schiedsverfahren werden, vergleichbar mit 
London, Paris und New York. 

Diesem hehren Ziel ist man durch die nahezu vollständige Inte-
gration des UNCITRAL Model Law (Model Law) im Arbitration 
Act 2014 jedenfalls näher gekommen. 

Umsetzung des Model Law 

Das Model Law ist ein Modellgesetz der Vereinten Nationen für 
Handelsschiedsverfahren und bildet bis auf wenige Ausnah-
men die Grundlage des Arbitration Act 2014. Das Model Law 
enthält die wichtigsten und allgemein anerkannten Grundsätze 
zur Durchführung von Schiedsverfahren. Bisher haben 97 Staa-
ten ein Gesetz auf der Grundlage dieses Modellgesetzes er-
lassen. Auch Deutschland hat im Zehnten Buch der ZPO das 
Model Law mit einigen Änderungen übernommen. Damit erfüllt 
der Arbitration Act 2014 international anerkannte Standards zur 
Durchführung von Schiedsverfahren. Die British Virgin Islands 
bieten mit dem Arbitration Act 2014 also ein modernes Instru-
ment für die Beilegung internationaler Handelsstreitigkeiten. 

Ausweitung des New Yorker Übereinkommens 

Nach der erfolgreichen Modernisierung des Arbitration Act 
konnte die Anwendbarkeit des New Yorker Übereinkommens 
am 25. Mai 2014 auf die British Virgin Islands ausgeweitet wer-
den. Durch die Unterzeichnung des New Yorker Übereinkom-
mens verpflichtet sich ein Staat, Schiedssprüche aus den an-
deren Mitgliedsstaaten anzuerkennen und zu vollstrecken. Da 
Schiedsgerichtsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten im 
internationalen Handelsverkehr heutzutage nicht mehr weg-
zudenken sind, haben alle bedeutenden Handelsnationen das 
New Yorker Übereinkommen unterzeichnet. Insgesamt liegt die 
Mitgliederzahl derzeit bei 150 Staaten. 

Der bislang geltende Arbitration Act 1976 enthielt eine Rege-
lung, nach welcher Schiedssprüche, die aus einem Mitglieds-
staat des New Yorker Übereinkommens stammen, auf den 
British Virgin Islands anerkannt und vollstreckt werden muss-
ten. Es fehlte jedoch an einer rechtlichen Grundlage, um einen 
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Virgin Islands in naher Zukunft diese Voraussetzungen erfül-
len. Insbesondere lässt die enge Verbundenheit zum Vereinig-
ten Königreich erwarten, dass gut qualifizierte englische Anwäl-
te vor Ort zur Verfügung stehen. 

Dennoch ist es nur schwer vorstellbar, dass die British Virgin 
Islands ähnliche Bedeutung wie die Metropolen London, New 
York und Paris erlangen. Eine derartige Entwicklung könn-
te letztlich nur durch die Schaffung einer äußerst attraktiven 
und verlässlichen Schiedsinstitution in Gang gesetzt werden. 
Anders als staatliche Gerichte müssen Schiedsgerichte um 
Verfahren werben und attraktiv für mögliche Schiedsparteien 
sein. Eine attraktive Schiedsinstitution zu schaffen ist allerdings 
ein langwieriger Prozess. Der Internationale Schiedsgerichts-
hof (ISGH) der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) 
wurde bereits 1923 errichtet und hat seitdem bereits mehrfach 
seine Schiedsgerichtsordnung reformiert. Mehr als 90 Jahre 
Erfahrung und Entwicklung sind nicht leicht aufzuholen. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass es den British Vir-
gin Islands nicht gelingen wird, eine international bedeutsame 
Schiedsinstitution zu schaffen. Bereits die Gründung des Com-
mercial Court im Jahr 2009 wurde als Meilenstein des Rechts-
systems bezeichnet. Die Möglichkeit, im Ausland befindliche 
Zeugen zu vernehmen, wurde überschwänglich gelobt. Dies ist 
allerdings seit langem internationaler Standard. Dasselbe gilt 
für die Regelungen des Arbitration Act 2014.

Fazit

Mit dem Arbitration Act 2014 holen die British Virgin Islands 
auf. Das Gesetz bietet ein adäquates Instrument für die Bei-
legung internationaler Handelsstreitigkeiten. Da das Internati-
onal Arbitration Centre seine Arbeit erst im Laufe dieses Jah-
res aufnehmen wird, sollte man allerdings die Entwicklung der 
Schiedsgerichtsbarkeit auf den British Virgin Islands im Au-
ge behalten.

Dr. Christoph von Burgsdorff, LL.M. (Essex) 
Partner

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hamburg

Telefon +49 40 18067 12179

christoph.von.burgsdorff@luther-lawfirm.com

Schiedsspruch, der auf den British Virgin Islands erlassen wur-
de, im Ausland anerkennen und vollstrecken zu lassen. 

Vor Inkrafttreten des Arbitration Act 2014 beantragten die Bri-
tish Virgin Islands beim Vereinigten Königreich, das New Yor-
ker Übereinkommen auf das Gebiet der British Virgin Islands 
zu erweitern. Der Grund: Die British Virgin Islands sind briti-
sches Überseegebiet. Völkerrechtliche Verträge können des-
halb nur vom Vereinigten Königreich unterzeichnet und auf die 
British Virgin Islands erweitert werden. Dem Antrag auf Erwei-
terung gibt das Vereinigte Königreich nur statt, wenn das betref-
fende Überseegebiet garantieren kann, dass der völkerrechtli-
che Vertrag erfüllt wird. Die Erfüllung des New Yorker Überein-
kommens konnte unter dem Arbitration Act 1976 nicht garan-
tiert werden. Ein Erweiterungsantrag seitens der British Virgin 
Islands wäre in der Vergangenheit also erfolglos geblieben. Auf 
Grundlage des Arbitration Act 2014 hatte der Antrag jetzt Er-
folg. Nun können auch auf dem Gebiet der British Virgin Islands 
erlassene Schiedssprüche in 149 Ländern vollstreckt werden. 

Schiedsgerichtsinstitutionen

Im Rahmen der Umsetzung des Arbitration Act 2014 haben 
die British Virgin Islands eine eigene Institution geschaffen, 
das International Arbitration Centre. Dies ist für die Durchfüh-
rung von Schiedsverfahren und Mediationen zuständig. Darü-
ber hinaus ist das International Arbitration Centre berechtigt, ei-
ne Verfahrensordnung, eine Geschäftsordnung und Richtlini-
en zu erlassen. Zudem wird es ein Register der zugelassenen 
Schiedsrichter führen. 

Neues Zentrum der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit? 

Dass die British Virgin Islands in naher Zukunft als anerkanntes 
Zentrum der Schiedsgerichtsbarkeit gelten könnten, darf aller-
dings bezweifelt werden. 

Die heutigen Zentren der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
sind in erster Linie London, New York und Paris. Diese Or-
te können gesicherte Rahmenbedingungen für die Durchfüh-
rung von Schiedsgerichtsverfahren vorweisen. Sie befinden 
sich in Staaten, deren Gesetze die Durchführung moderner 
Schiedsgerichtsverfahren ermöglichen und die die wichtigsten 
internationalen Übereinkommen, z.B. das New Yorker Überein-
kommen, unterzeichnet haben. Darüber hinaus haben die be-
treffenden Länder eine für die Durchführung von Schiedsver-
fahren günstige Infrastruktur einschließlich erfahrener Anwäl-
te und Schiedsrichter. Es ist zu erwarten, dass auch die British 
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AUSTRALIEN

Franchising in Australien: 
rechtliche Grundlagen, 
Gestaltungsoptionen und 
der neue Franchising 
Code of Conduct

Der australische Franchise Sektor ist 
in den letzten Jahren stetig gewach-
sen. Auch internationale Franchise 
Unternehmen interessieren sich zuneh-
mend für den australischen Markt. Dabei 
sind nicht nur die herkömmlichen „Food 
Chains” in Australien erfolgreich, sondern 
zunehmend auch Retail Geschäfte aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen sowie 
Dienstleistungsunternehmen z.B. im Fit-
ness, Beauty aud Health Care Bereich. 

Beim Eintritt in den australischen Markt ist jedoch zu beach-
ten, dass Franchise Verträge in Australien streng reguliert 
sind. Anfang dieses Jahres sind wesentliche Änderungen des 
Franchising Code of Conduct in Kraft getreten. Der Franchising 
Code of Conduct dient vor allem dem Schutz der Franchiseneh-
mer und erlegt dem Franchisegeber umfangreiche Pflichten auf.

Überblick über die rechtlichen Grundlagen

Das australische Franchise Recht ist im Franchising Code of 
Conduct (Code) geregelt, welcher wiederum auf dem Compe-
tition and Consumer Act 2011 (Cth) basiert. Der neue Code ist 
zwingend auf alle Franchise Verträge, die mit in Australien an-
sässigen Franchisenehmern geschlossen werden, anwendbar 
und zwar unabhängig davon, ob der Franchisegeber eine aus-
ländische Gesellschaft ist und welchem Recht der Franchise 
Vertrag unterliegt. Die Einhaltung des Codes wird von der Aus-
tralian Competition & Consumer Commission (ACCC) über-
wacht. Bei Verstößen gegen den Code kann die ACCC emp-
findliche Bußgelder entweder selbst erheben oder bei Gericht 

beantragen. Entscheidend für die Anwendbarkeit des Code ist 
es, ob das zugrunde liegende Vertragsverhältnis als „Franchise 
Agreement” i.S.d. section 5 des Code zu qualifizieren ist. So-
bald die folgenden Kriterien erfüllt sind, liegt ein Franchise Ag-
reement vor und der Code ist anwendbar:

�	der Franchisegeber räumt dem Franchisenehmer das Recht 
ein, bestimmte Waren oder Dienstleistungen in Australien 
nach einem System oder einem Marketingplan (system or 
marketing plan) zu vertreiben, welches vom Franchisegeber 
vorgegeben und / oder kontrolliert wird;

�	der Vertrieb der Waren oder Dienstleistungen durch den 
Franchisenehmer ist eng mit einer Marke verbunden, die 
vom Franchisegeber an den Franchisenehmer lizensiert wird; 
und

�	der Franchisenehmer ist verpflichtet, dem Franchisegeber ei-
ne oder mehrere der folgenden Zuzahlungen zu leisten:

¾	eine anfängliche Investitionszahlung, welche zu Beginn 
des Vertrages fällig wird;

¾	Kaufpreis für Waren oder Vergütung von Dienstleistun-
gen, welche der Franchisenehmer vom Franchisege-
ber bezieht;

¾	eine laufende, umsatzabhängige Gebühr für die Nutzung 
der Marke und/oder des Systems oder des Marketing-
plans; oder

¾	eine Gebühr für die Schulung des Franchisenehmers bzw. 
von dessen Personal.

Gestaltungsoptionen

Im Wesentlichen stehen einem ausländischen Franchisegeber, 
welcher seine Produkte oder Dienstleistungen durch einen un-
abhängigen Vertragspartner in Australien vertreiben möchte, 
die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

�	Distribution Agreement: auf einen solchen „normalen” Ver-
triebsvertrag, ist der Code nicht anwendbar. Im Distribution 
Agreement wird dem australischen Distributor zwar regelmä-
ßig auch eine Lizenz zur Nutzung der Marke des Marken-
inhabers eingeräumt, das wesentliche Unterscheidungskri-
terium besteht jedoch darin, dass der Distributor beim Ver-
trieb der Waren oder Dienstleistungen nicht auf ein System 
oder einen vorgegebenen Marketingplan des Markeninha-
bers zurückgreift. 
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en Codes galten, um einen Überblick über die regulatorischen 
Anforderungen zu geben. Die wesentlichen Änderungen, die 
zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten sind, sind unter Ziffer 4 ge-
sondert dargestellt. 

Informationspflichten

Vor Eintritt in das Franchise Agreement muss der Franchisege-
ber dem Franchisenehmer ein sog. Disclosure Dokument über-
geben. Dies soll es dem Franchisenehmer ermöglichen, eine 
informierte Entscheidung zu treffen. Das Disclosure Dokument 
muss bestimmte Informationen über den Franchisegeber sowie 
das Franchise Agreement offenlegen. Die inhaltlichen Anforde-
rungen an das Disclosure Dokument sind detailliert in Annex 1 
des Codes aufgeführt. Zudem kann auf der Website des ACCC 
ein sog. „Model Disclosure Document” heruntergeladen wer-
den, welches als Vorlage für die Erstellung des Disclosure Do-
kuments verwendet werden kann. 

Unter anderem sind folgende Angaben zu machen:

�	Namen und Qual ifikat ionen der Geschäf ts führer 
des Franchisegebers;

�	Marken und andere gewerbliche Schutzrechte, die vom 
Franchisegeber und den Franchisenehmer lizensiert werden;

�	detaillierte Offenlegung aller Kosten und Gebühren, die vom 
Franchisenehmer zu tragen sind;

�	Einzelheiten über andere in Australien bestehende oder be-
endete Franchise Agreements, einschließlich der Kontaktda-
ten der anderen Franchisenehmer;

�	Zusammenfassung der Regelungen des Franchise Vertra-
ges, die sich auf die Beendigung des Vertrages beziehen, 
einschließlich etwaiger Verlängerungsoptionen;

�	(geprüfte) Jahresabschlüsse des Franchisegebers für die 
letzten beiden Geschäftsjahre;

�	eine Erklärung der Geschäftsführer des Franchisegebers, 
dass keine Bedenken hinsichtlich der Solvenz des Franchi-
segebers bestehen; sowie

�	Offenlegung sämtlicher Rechtsstreitigkeiten des Franchi-
segebers, insbesondere im Hinblick auf andere Franchise 
Agreements. 

�	Master Franchise Agreement: der ausländische Franchise-
geber bestellt nur einen Franchisenehmer in Australien, wel-
cher dann wiederum als sog. Master Franchisenehmer be-
rechtigt ist, Sub-Franchisenehmer zu bestellen. Dieses Mo-
del hat den Vorteil, dass der ausländische Franchisegeber 
nur gegenüber dem Master Franchisenehmer zur Einhaltung 
der Vorschriften des Codes verantwortlich ist. Die Pflich-
ten gegenüber einem Master Franchisenehmer sind gerin-
ger und leichter zu erfüllen, als gegenüber einer Vielzahl von 
Franchisenehmer. Der Master Franchisenehmer ist dann zur 
Einhaltung des Codes gegenüber den australischen Sub-
Franchisenehmer verantwortlich. Der ausländische Franchi-
segeber kann somit die regulatorischen Risiken weitgehend 
auf den Master Franchisenehmer verlagern. 

�	Direct Franchise Agreements: der ausländische Franchi-
segeber schließt unmittelbar einzelne Franchise Agree-
ments mit einer Vielzahl von Franchisenehmer in Australi-
en ab. Dieses Modell ist für den ausländischen Franchisege-
ber mit strengen regulatorischen Anforderungen verbunden. 
Daher wird der ausländische Franchisegeber in diesen Fäl-
len meist über eine in Australien gegründete Tochtergesell-
schaft tätig, um eine gewisse „Haftungsabschottung” (also 
Vermeidung eines Haftungsdurchgriffs auf die ausländischen 
Konzerngesellschaften) zu erreichen. 

Ein Distribution Agreement ist aus rechtlicher Sicht zu bevor-
zugen, da dieses nicht gesondert reguliert ist und weitgehend 
Vertragsfreiheit herrscht. Ob ein solches abgeschlossen wer-
den kann, hängt jedoch von den tatsächlichen Strukturen des 
gewünschten Models sowie den vertraglichen Regelungen 
ab. Entscheidend ist hier die Frage, ob dem Vertrieb der Wa-
ren oder Dienstleistungen ein bestimmtes System oder ein vom 
Franchisegeber entwickelter Marketingplan zugrunde liegt, für 
dessen Nutzung seitens des Franchisenehmers eine (meist 
umsatzabhängige) Gebühr zu zahlen ist. Sobald dies zu be-
jahen ist, liegt ein Franchise Agreement vor und der Code ist 
zwingend anwendbar.

Wesentliche Pflichten des 
Franchisegebers nach dem Code

Zum 1. Januar 2015 ist der bis dahin geltende Code durch ei-
nen umfassend reformierten neuen Code ersetzt worden. Der 
neue Code ist zwingend auf alle Sachverhalte anwendbar, die 
nach dem 1. Januar 2015 eintreten und sich auf Verträge bezie-
hen, die nach dem 1. Oktober 1998 abgeschlossen oder erneu-
ert wurden. Nachstehend werden kurz die wesentlichen Inhalte 
des Codes zusammengefasst. Hierbei werden auch solche Re-
gelungen dargestellt, die bereits vor dem Inkrafttreten des neu-
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Das Disclosure Dokument muss dem Franchisenehmer 14 Ta-
ge vor Vertragsunterzeichnung übergeben werden. Der Fran-
chisenehmer muss den Erhalt des Disclosure Dokument schrift-
lich bestätigen. Weiterhin ist eine Bestätigung des Franchi-
senehmers dahingehend abzugeben, dass er unabhängige 
Rechtsberatung eingeholt hat bzw. bewusst auf eine solche Be-
ratung verzichtet hat. Das Franchise Agreement darf erst dann 
abgeschlossen werden, wenn der Franchisenehmer die oben 
genannten Bestätigungen abgegeben hat. Während der Lauf-
zeit des Vertrages muss das Disclosure Dokument regelmäßig 
auf den neusten Stand gebracht werden, es sei denn, es gibt 
nur einen (Master) Franchisenehmer in Australien. In diesem 
Fall ist ein Update lediglich auf Verlangen des Franchiseneh-
mers erforderlich. 

„Cooling off” Period
Nach Vertragsabschluss gilt eine 7tägige „Cooling off” Period. 
Während dieser Frist kann der Franchisenehmer vom Vertrag 
ohne Angabe eines Grundes zurücktreten. Im Falle eines sol-
chen Rücktritts muss der Franchisegeber bereits erhaltene 
Zahlungen an den Franchisenehmer zurückerstatten, es sei 
denn, im Vertrag ist ausdrücklich vereinbart, dass ein bestimm-
ter Betrag vom Franchisegeber einbehalten werden kann.

Inhaltliche Anforderungen an das Franchise Agreement
Der Code stellt bestimmte inhaltliche Anforderungen an das 
Franchise Agreement. Zum Beispiel dürfen die Parteien des 
Franchise Agreement keinen Gerichtsstand außerhalb Aus-
traliens vereinbaren. Der Code sieht darüber hinaus ei-
nen bestimmten Streitbeilegungsmechanismus vor, der nicht 
vertraglich ausgeschlossen werden darf. Weiterhin schreibt der 
Code ein bestimmtes Verfahren vor, welches eingehalten wer-
den muss, wenn der Franchisenehmer das Franchise Geschäft 
an einen Dritten veräußern will. Die meisten Franchise Verträge 
räumen dem Franchisegeber in diesem Fall ein Vorkaufsrecht 
ein. Der Code regelt zudem die Einhaltung bestimmter Fristen, 
die vertraglich nicht abbedungen werden können. Im Falle einer 
Kündigung aus wichtigem Grund ist dem Franchisenehmer ei-
ne Nachbesserungsfrist von bis zu 30 Tagen einzuräumen. Erst 
nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachbesserungsfrist ist der 
Franchisegeber berechtigt, den Vertrag zu kündigen.

Wesentliche Änderungen des Codes
Durch den neuen Code wurden die folgenden wesentlichen Än-
derungen eingeführt:

„Good faith” Verpflichtung: danach müssen die Parteien ei-
nes Franchise Agreement bei der Ausübung ihrer vertragli-
chen Rechte und Pflichten in „good faith” handeln. Das com-
mon law Prinzip „good faith” ist mit dem deutschen Grundsatz 
von „Treu und Glauben” vergleichbar. Insbesondere dürfen die 
Parteien nicht willkürlich handeln, sondern müssen die Inter-
esse der jeweils anderen Partei – soweit zumutbar – berück-
sichtigen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Partei nicht ih-
re eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen darf. Es wird 
sich zeigen, ob und wie die Einhaltung dieser „good faith” Ver-
pflichtung gerichtlich durchsetzbar ist. ACCC hat insoweit mit-
geteilt, dass eine Verletzung dieser Verpflichtung vermieden 
wird, wenn die Parteien:

�	stets aufrichtig handeln;

�	Entscheidungen nicht verzögern;

�	die Interessen der anderen Partei berücksichtigen;

�	etwaige geplante Änderungen mit der anderen Partei früh-
zeitig besprechen; und

�	pro-aktiv etwaige Streitigkeiten schlichten.

Erweiterte Informationspflicht: zusätzlich zum Disclosure Do-
kument ist dem Franchisenehmer vor Vertragsabschluss nun 
auch ein „Information statement for prospective Franchiseneh-
mer” zu übergeben, dessen Inhalt Annex 2 des Codes entnom-
men werden kann. Dieses Information Statement weist in ein-
facher Sprache ausdrücklich auf die Risiken hin, die sich für 
einen Franchisenehmer aus dem Franchise Vertrag ergeben 
können. Zudem teilt das Information Statement dem Franchi-
senehmer die Kontaktdaten des ACCC mit, an welches sich der 
Franchisenehmer bei Fragen wenden kann.

Marketing Fund: Einige Franchise Modelle sehen vor, dass die 
Franchisenehmer laufende Zahlungen in einen sog. „Marketing 
Fund” leisten müssen. Die Anforderungen an einen solchen 
Marketing Fund wurden nun verschärft. Insbesondere muss der 
Franchisegeber für den Marketing Fund ein gesondertes Bank-
konto führen und den Franchisenehmer über die Verwendung 
der eingezahlten Beträge Rechenschaft leisten. Soweit der 
Franchisegeber selbst unmittelbar Franchise Geschäfte in Aus-
tralien betreibt, muss er ebenfalls Zahlungen in den Marketing 
Fund leisten, und zwar in gleicher Höhe wie die Franchiseneh-
mer. Grundsätzlich muss der Marketing Fund jährlich durch ei-
nen Wirtschaftsprüfer geprüft werden, es sei denn, dass min-
destens 75% der Franchisenehmer auf eine solche Prüfung 
verzichten. 



Newsletter 2. Quartal 2015 Foreign Law & Investments

14

len. Dies sollte geschehen, bevor in Vertragsverhandlungen mit 
einem potentiellen Franchisenehmer eingetreten wird. Zudem 
sollten internen Prozesse überarbeitet bzw. implementiert wer-
den, um die Compliance mit dem Franchise Code sicherzustel-
len. Es ist davon auszugehen, dass ACCC von der neu gewon-
nenen Befugnis, Bußgelder zu verhängen bzw. vor Gericht zu 
beantragen, künftig Gebrauch machen wird.

Dr. Angelika Yates

Addisons

Sydney

Telefon: +61 2 8915 1067

angelika.yates@addisonslawyers.com.au

Verbot erheblicher Kapitalinvestitionen: Der Franchisegeber 
darf den Franchisenehmer nicht dazu verpflichten, erhebliche 
Kapitalinvestitionen zu erbringen, es sei denn, dass eine oder 
mehrere der folgenden Voraussetzungen vorliegen:

�	im Disclosure Dokument wurde ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass die Kapitalinvestition zu erbringen ist, bevor der 
Franchise Vertrag abgeschlossen wird;

�	die Mehrzahl der Franchisenehmer ist ebenfalls verpflichtet, 
diese Kapitalinvestitionen zu erbringen; oder 

�	die Kapitalinvestitionen sind erforderlich, damit der Fran-
chisegeber seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkom-
men kann.

Durchsetzbarkeit von Wettbewerbsverboten: Die meisten Fran-
chise Verträge enthalten ein nachvertragliches Wettbewerbs-
vorbot, nach welchem der Franchisenehmer für einen gewis-
sen Zeitraum nicht in einem ähnlichen Geschäftsfeld tätig wer-
den darf. Der Code sieht nun vor, dass ein Franchisenehmer, 
welcher eine Verlängerung des Vertrages beantragt hat, diese 
aber vom Franchisegeber abgelehnt wurde, sich nur dann an 
das Wettbewerbsverbot halten muss, wenn der Franchisegeber 
ihm einen Ausgleich für „loss of goodwill” zahlt. Der Franchise-
geber muss sich in diesem Fall also entscheiden: entweder er 
zahlt eine angemessene Abfindung, oder der Franchisenehmer 
ist nicht an das Wettbewerbsverbot gebunden. Die Schwierig-
keit wird wohl in Zukunft darin bestehen, den Betrag eines an-
gemessenen Ausgleichs zu ermitteln.

Bußgeldvorschriften: Unter dem neuen Code ist ACCC berech-
tigt, sog. Infringement Notices für geringfügige Verstöße ge-
gen den Code zu erheben. Diese können sich für Gesellschaf-
ten auf bis zu AUD 8.500 belaufen. Weiterhin kann ACCC bei 
schwerwiegenden Verstößen beim Federal Court den Erlass 
von sog. Civil Penalties beantragen. Diese können sich auf bis 
zu AUD 51.000 belaufen, müssen allerdings auf Antrag von 
ACCC vom Gericht verhängt werden.

Fazit

Ausländische Franchisegeber, die in Australien bereits über 
ein Franchise Model tätig sind, sollten bestehende Verträge 
und Disclosure Dokuments daraufhin prüfen, ob diese noch mit 
dem neuen Code im Einklang stehen oder an die geänderten 
Regelungen angepasst werden müssen. Ausländische Fran-
chisegebers, die den Eintritt in den australischen Markt planen, 
sollten sich frühzeitig mit dem Code vertraut machen und die 
für ihre Zwecke am besten geeignete Gestaltungsoption wäh-
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CHINA

Weitere Lockerung des 
Markteintritts für auslän-
dische Investoren – Der 
neue Lenkungskatalog 
und die fortbestehenden 
Hürden

Der chinesische Lenkungskatalog für 
Ausländische Investitionen („Guidance 
Catalogue for Foreign Investment“; nach-
folgend: „Lenkungskatalog“) ist zum 10. 
April 2015 zum sechsten Mal novelliert 
worden. Fast zeitgleich ist auch die Nega-
tivliste (Negative list on foreign investment 
in China’s free trade zones, nachfolgend: 
„Negativliste 2015“) erlassen worden, die 
für die seit 2013 errichtete Freihandelszo-
ne in Shanghai und die drei neu einge-
führten Freihandelszonen in Tianjin, Fu-
jian und Guangdong gilt. Zusammen mit 
weiteren Gesetzesnovellierungen des 
letzten Jahres, die verschiedene Rechts-
themen von Unternehmensgründung über 
Steuern bis hin zur Devisenkontrolle be-
treffen, sollen Investitionen durch Auslän-
der wie Inländer mit weit weniger Aufwen-
dungen ermöglicht werden. Allerdings fal-
len nicht alle Hürden weg.

Neuer Lenkungskatalog

Der Lenkungskatalog dient als Grundlage für die Beurteilung 
der Zulässigkeit des Markteintritts ausländischer Investoren in 
der Volksrepublik China, insbesondere in den Dienstleistungs-
bereichen. Der neue Lenkungskatalog wurde diesmal wesent-
lich umfangreicher angepasst als jemals zuvor. Bei der Überar-
beitung des Lenkungskatalogs wurde besonders berücksichtigt, 
dass die Beschränkungen transparenter gestaltet und eine wei-
tere Optimierung der Wirtschaftsstruktur erreicht werden sollen. 
Die Gesamtanzahl der Industriesektoren, die als „beschränkt“ 
eingestuft sind, ist im Vergleich zu der alten Fassung von 2011 
von 79 auf 38 gesenkt worden. Ferner ist nun, anstatt für 44 
Sektoren, nur noch für 35 der Joint-Venture-Zwang vorgegeben.

Bemerkenswert ist insbesondere, dass die allgemeinen Ferti-
gungssektoren somit beinahe komplett geöffnet worden sind. 
Die Erbringung von Dienstleistungen durch ausländische Inves-
toren in den Bereichen Vertrieb, Personen- und Güterbeförde-
rung und Finanzen wird weiter erleichtert. In vielen dieser Zwei-
ge wird der Joint-Venture-Zwang aufgehoben. Manche Sekto-
ren wurden aus der Kategorie „beschränkt“ gestrichen und sind 
nun in der Kategorie „erlaubt“. E-Commerce wird z.B. komplett 
liberalisiert. Auch die Investition im Bereich Immobilienentwick-
lung ist grundsätzlich nicht mehr beschränkt. Für den PKW-Bau 
bleiben die bisherigen Beschränkungen jedoch weiterhin beste-
hen. So ist neben dem Joint-Venture-Zwang (mit mindestens 
50%- Beteiligung eines chinesischen Partners) auch die An-
zahl der Joint-Ventures mit Beteiligung desselben Ausländers 
auf maximal zwei begrenzt. In der Ausbildung, Buchführung/
Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, etc. sind zudem teilweise 
neue Beschränkungsmaßnahmen hinzugekommen.

Zu beachten ist, dass der Katalog der bevorzugten Industrien 
für ausländische Investitionen in den Zentral- und Westregio-
nen (nachfolgend: „Katalog Zentral- und Westregionen“), der 
zur Förderung ausländischer Investitionen in die chinesischen 
Zentral- und Westregionen erlassen wurde, parallel zum Len-
kungskatalog in seiner aktuellen Fassung von 2013 weiterhin 
gültig ist. Somit ist es möglich, dass ein bestimmter Sektor zwar 
nach dem Lenkungskatalog als „erlaubt“, bei einer Tätigkeit in 
der Zentral- oder Westregion Chinas darüber hinaus als „geför-
dert“ eingestuft ist. Wesentliche Vorzugsbehandlungen für ein 
Investitionsvorhaben der Kategorie „gefördert“, insbesondere 
in Form einer rechtmäßig gewährten Steuerbegünstigung, sind 
heute aber nur noch in geringem Umfang zu erwarten.
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rigen besetzt werden muss. Diese Vorgaben gelten ohnehin 
ebenfalls für die Tätigkeiten außerhalb der Freihandelszonen. 

Fortbestehende Hindernisse für 
ausländische Investoren

Für ausländische Investoren, die den Markteintritt in Chi-
na planen, dient der Lenkungskatalog als erste Orientierung, 
um zu prüfen, ob bzw. inwieweit das Investitionsvorhaben er-
laubt ist. Der Lenkungskatalog gilt jedoch nur da, wo kei-
ne Sonderregelungen Vorrang haben, wie etwa in den Zen-
tral- und Westregionen sowie den Freihandelszonen. Für die 
Unternehmensgründung oder -übernahme in einer der Frei-
handelszonen, ist, wie oben bereits dargestellt, die Negativ-
liste 2015 maßgebend. Es bleiben allerdings noch weitere Be-
schränkungen und „versteckte“ Hürden, die ausländische In-
vestoren beachten müssen und die nachfolgend kurz erör-
tert werden.

Ermessensspielraum der Genehmigungsbehörden
Im Rahmen der Novellierung des Gesellschaftsgesetzes zum 
1. März 2014 sind zwar die allgemeinen Anforderungen an ein 
Mindeststammkapital und auch die Regelung betreffend ei-
ner zwingend einzuhaltenden Frist zur Kapitalaufbringung ab-
geschafft worden, die zuständigen chinesischen Behörden ha-
ben jedoch nach wie vor bei der Erteilung der Genehmigung 
für die Neugründung eines Foreign Invested Enterprise („FIE“) 
oder einer Transaktion (wie die Übernahme eines bestehenden 
FIE oder eines bestehenden rein inländisch investierten Unter-
nehmens) einen Ermessensspielraum (zur Novellierung des 
Gesellschaftsgesetzes siehe den Beitrag in unserem Foreign 
Law Newsletter 02/2014, S. 18 ff.). Die Genehmigungsbehörde 
prüft, ob z. B. die im Machbarkeitsbericht angegebenen Finanz-
ziele für die künftigen drei bis fünf Jahre mit dem Stammkapi-
tal und hinsichtlich der Kapitalaufbringungsfrist realisiert wer-
den können. Für die oben genannten Freihandelszonen sind 
hinsichtlich der Gründung und Änderung von FIEs eine Reihe 
von Genehmigungserfordernissen vorübergehend außer Kraft 
gesetzt worden, sofern die Tätigkeiten des FIE nicht in der Ne-
gativliste enthalten sind. An deren Stelle tritt nun nur noch ei-
ne Registrierung.

Begrenzte Wahl an Rechtsformen und „Local Content 
Requirement“
Die „versteckten“ Beschränkungen ergeben sich aus etlichen 
weiteren Vorgaben z.B. hinsichtlich der Wahl der Rechtsform 
und aus dem „Local Content Requirement“. Die Gründung ei-
nes Unternehmens in Form der Personengesellschaft mit aus-

„Negativliste“ 2015

China hat im September 2013 eine Freihandelszone in Shang-
hai errichtet (zur Freihandelszone in Shanghai siehe den Bei-
trag in unserem Foreign Law Newsletter 04/2013, S. 19). Als 
eine „echte“ Freihandelszone im Sinne der Liberalisierung der 
Dienstleistungssektoren unterscheidet sich diese von zollfreien 
Zonen („bonded zone“), welche in der Vergangenheit auch oft 
mit dem Begriff „Freihandelszone“ übersetzt wurden. 

Mit der Errichtung der Freihandelszone in Shanghai war zum 
ersten Mal die „Negativliste“ eingeführt worden, die in der Frei-
handelszone den Lenkungskatalog ersetzt. Die Negativlis-
te enthält eine Reihe von Tätigkeiten, die für Ausländer verbo-
ten oder nur mit Auflage zulässig sind. Die Negativliste soll nur 
verbotene und beschränkte Tätigkeiten enthalten. Es gilt also 
der Grundsatz: Was nicht in der Negativliste enthalten ist, ist 
erlaubt. Die Negativliste wirkt zudem hinsichtlich nicht enthal-
tener Tätigkeiten privilegierend, denn Unternehmen, die ihren 
Sitz in der Freihandelszone haben und die nicht nach der Nega-
tivliste verbotene bzw. beschränkte Tätigkeiten ausüben, kön-
nen diese Tätigkeiten auch außerhalb der Freihandelszone be-
treiben, auch wenn diese eigentlich nach dem Lenkungskatalog 
beschränkt oder verboten wären.

Nach der Einführung der drei weiteren Freihandelszonen in der 
Stadt Tianjin sowie in den Provinzen Fujian und Guangdong hat 
der Staatsrat nun am 8. Mai 2015 eine einheitliche Negativliste 
erlassen, die für alle vier Freihandelszonen gilt (Special Admi-
nistrative Measures (Negative List) on Foreign Investment Ac-
cess to the Pilot Free Trade Zones, nachfolgend: „Negativlis-
te 2015“). Die Negativliste 2015 sieht eine noch weiter gekürz-
te Liste der Tätigkeiten vor. Bei der Negativliste 2015 handelt 
es sich jedoch nicht lediglich um eine einfache Kürzung des 
neuen Lenkungskatalogs, sondern um eine nahezu umfassen-
de Zusammenstellung der geltenden chinesischen Beschrän-
kungsvorschriften zu einzelnen Industriesektoren und der Be-
schränkungen aus internationalen Abkommen. Im Vergleich 
zum Lenkungskatalog, der noch auf mögliche weitere Verbo-
te und Beschränkungen in den chinesischen Gesetzen und in-
ternationalen Abkommen verweist, enthält die Negativliste also 
fast alle Beschränkungen, die Ausländer bei der Ausübung der 
Geschäftstätigkeiten zu berücksichtigen haben. 

Die Beschränkungen der Negativliste 2015 beziehen sich nicht 
nur auf die Beteiligungsverhältnisse, sondern auch auf andere 
Aspekte, wie etwa die Beschränkung der zulässigen Rechtfor-
men bei der Gründung/Umwandlung von Unternehmen, Lizen-
zerfordernisse für bestimmte Tätigkeiten oder darauf, dass der 
Chairman des Board of Directors oder der Legal Representa-
tive im Unternehmen von einem chinesischen Staatsangehö-
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ländischen Partnern ist seit Langem möglich. Dies ist den aus-
ländischen Investoren jedoch ausdrücklich in den Fällen ver-
boten, für die nach dem Lenkungskatalog ein Joint-Venture-
Zwang gilt. Auch ist es Ausländern untersagt, als selbständiger 
Händler tätig zu werden, Einzelunternehmen (individual pro-
prietorship enterprises) zu gründen, und Mitglied einer land-
wirtschaftlichen Sozietät zu werden. Eine Beteiligungsstruk-
tur durch Zwischenschaltung einer Personengesellschaft, wie 
es in vielen Ländern üblich ist, kann in China nur schwer um-
gesetzt werden, da eine Personengesellschaft mit ausländi-
schen Partnern als ausländisches Unternehmen (d.h. nicht als 
FIE) behandelt wird, und es bezüglich dessen Gründung, Be-
teiligungs- sowie Finanzierungsmöglichkeit aufgrund der unkla-
ren Rechtslage kaum Erfahrungen gibt. In der Praxis wird ei-
ne Personengesellschaft deshalb nur sehr selten von ausländi-
schen Investoren gewählt. Zwingende „Local Content“-Anforde-
rungen bestehen immer noch, z.B. im Bereich der Herstellung 
von Schienenverkehrsanlagen. Für diese ist vorgegeben, dass 
der „Local Content“ mindestens 70% der Gesamtproduktion be-
tragen muss („Negativliste 2015“, Ziffer 23).

De facto Beschränkungen wegen unklarer Rechtslage
Im Rahmen der oben erwähnten Novellierung des Gesell-
schaftsgesetzes hat der Gesetzgeber die Anforderungen an 
ein Mindeststammkapital für die meisten Industriesektoren ab-
geschafft. Abweichende Bestimmungen dürfen nur Gesetze, 
Verordnungen oder Sonderregelungen des Staatsrats vorse-
hen. Unklar ist jedoch, ob die Vorgaben in sonstigen nieder-
rangigen Rechtsnormen weiterhin (faktisch) gelten, da ihre 
Rechtswirkung nicht ausdrücklich aufgehoben wurde. Für die 
Gründung einer Beteiligungsgesellschaft („Holding“) mit aus-
ländischer Kapitalbeteiligung ist z.B. in einer Bestimmung des 
Handelsministeriums vorgesehen, dass das Stammkapital min-
destens USD 30 Millionen betragen muss. Ein weiteres Beispiel 
betrifft die Unternehmensübernahme: der ausländische Erwer-
ber muss innerhalb von drei Monaten den Kaufpreis vollständig 
bezahlen. Aufgrund der unklaren Rechtslage orientieren sich 
die Genehmigungsbehörden in der Praxis eher an den bishe-
rigen Handhabungen und behalten die bereits statuierten An-
forderungen auch für zukünftige Fälle derzeit häufig noch bei.

Gezielte Untersuchungen und Sanktionen gegen FIEs?
China hat als WTO-Mitgliedstaat das Grundprinzip der 
Gleichbehandlung für ausländische Investoren aner-
kannt. Es gibt jedoch etliche Beschwerden von internationa-
len Konzernen, dass die chinesischen Aufsichtsbehörden 
(Kartellbehörden, Polizei, etc.) beim Verdacht des unlauteren 
Wettbewerbes oder bei Korruptionsfällen gelegentlich eine 
„selektive Untersuchung“ gegen FIE vornehmen. Obwohl dies 

nicht auf zuverlässige Weise bestätigt werden kann, hat der Be-
darf an Compliance, insbesondere bei FIEs im Vergleich zu den 
chinesischen Mitbewerbern, erheblich zugenommen. 

Fazit

Mit dem neuen Lenkungskatalog hat China den Markt für aus-
ländische Investoren weiter geöffnet. Das Pilotprojekt mit der 
Negativliste in den Freihandelszonen zeigt ein weiteres Reform-
vorhaben. Auch die geplante grundlegende Modifikation des 
Rechtsrahmens für ausländische Investitionen, wonach die ver-
schiedenen Vorschriften in einem „Auslandsinvestitionsgesetz“ 
kodifiziert werden sollen, bringen viele Neuerungen mit sich 
(dazu siehe den nachfolgenden Beitrag). Es bestehen jedoch 
nach wie vor Beschränkungen und Hindernisse für ausländi-
sche Investoren. Dies ist vor allem auf die teilweise unüber-
schaubare und unklare Rechtslage, die sich aus den andauern-
den Reformen der Gesetze ergibt, und auch auf die Intranspa-
renz bei der behördlichen Durchsetzung der Gesetze zurückzu-
führen. Vor jedem Investitionsvorhaben in China sollte man sich 
umfassend über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen 
einschließlich etwaiger geschriebener, wie auch „versteckter“, 
Beschränkungen informieren und die Entwicklung auch wäh-
rend der Investition ständig im Blick behalten.
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der jeweiligen Branche – bei jeder Kapitalerhöhung, Kapitalver-
minderung sowie Anteilsübertragung einer Genehmigung der 
chinesischen Behörden. Aber auch bei der Geschäftserrich-
tung, der Organisationsform, dem Betrieb oder der Verwaltung 
des Unternehmens unterscheiden sich ausländisch investier-
te Unternehmen oftmals deutlich von inländisch investierten 
Unternehmen. Grund hierfür ist, dass sich lokale Unternehmen 
nach den für Inlandsinvestitionen erlassenen Regelungen rich-
ten wie dem chinesischen Gesellschaftsgesetz (Company 
Law), dem Personengesellschaftsgesetz (Partnership Enterpri-
se Law) und dem Gesetz für Einzelunternehmen (Sole Propri-
etorship Enterprise Law), wohingegen für Auslandsinvestitionen 
die eingangs genannten Gesetze und Bestimmungen anwend-
bar sind. Das komplexe System, insbesondere die Einholung 
diverser Genehmigungen bei ausländischem Investment, hat 
zur Folge, dass die Kosten bei Auslandsinvestitionen in China 
merklich erhöht sind und ausländische Investoren dadurch in 
gewissem Maße gehemmt werden. Um ausländisches Invest-
ment weiterhin zu fördern, sollen künftig ausländisch finanzierte 
Unternehmen mit Inlandsgesellschaften gleichgestellt werden. 

Neuerungen durch den Gesetzesentwurf 

Der Gesetzesentwurf für Auslandsinvestitionen in der Volksre-
publik China beinhaltet insgesamt 170 Paragraphen unterteilt 
in elf Abschnitte. Zwar ist der Umfang des Gesetzesentwurfs 
deutlich über denen der bisher geltenden drei Gesetze, aller-
dings werden die für ausländische Investoren geltenden Be-
stimmungen nunmehr in einem Werk komprimiert. Die drei der-
zeitig gültigen Gesetze sollen mit dem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes für Auslandsinvestitionen in der Volksrepublik China 
aufgehoben werden. Neben dem neuen Gesetz haben sich mit 
ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen dann ebenso 
wie die lokalen Unternehmen nach den sonst geltenden Geset-
zen wie beispielsweise dem chinesischen Gesellschaftsgesetz 
(Companies Law) zu richten.

Der Gesetzesentwurf beinhaltet umfassende Regelungen für 
ausländisches Investment in China, vom Markteintritt bis hin zur 
Liquidation der chinesischen Gesellschaft. Die wichtigsten Eck-
punkte sind nachfolgend dargestellt. 

Gleichbehandlung von Inlands- und Auslandsinvestitionen 
Ein wesent l iches Ziel des Gesetzesentwur fs ist die 
Gleichbehandlung von Inlands- und Auslandsinvestitionen. 
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass für mit ausländischem 
Kapital finanzier te Unternehmen in China die gleichen 
gesellschaftsrechtlichen Anforderungen gelten sollen wie für 
rein lokal finanzierte Unternehmen. Diese Gleichbehandlung 

Neues Gesetz für 
Auslandsinvestitionen 
– was steckt tatsächlich 
dahinter? 

Am 19. Januar 2015 hat das chinesische 
Handelsministerium auf seiner offiziellen 
Internetseite den Entwurf eines Gesetzes 
für Auslandsinvestitionen in der Volksre-
publik China veröffentlicht. Das Gesetz 
soll die bisherigen Regelungen ablösen 
und als fundamentale Rechtsgrundlage 
für ausländisches Investment in China 
dienen. Bisher sind die Vorgaben für aus-
ländisches Investment in verschiedenen 
Gesetzen geregelt und damit für auslän-
dische Investoren kaum zu überblicken. 

Hintergrund

Derzeit muss bei Auslandsinvestitionen in China vorab geprüft 
werden, welche Vorschriften der folgenden Gesetze im Einzel-
fall zur Anwendung kommen: (i) das Gesetz für chinesisch-aus-
ländische Equity Joint Ventures, (ii) das Gesetz für chinesisch-
ausländische Cooperation Joint Ventures oder (iii) das Gesetz 
für Wholly Foreign-Owned Enterprises. Darüber hinaus sind bei 
Investitionen mit Auslandsbezug zahlreiche weitere administra-
tive Vorschriften zu beachten, zu nennen sind hier beispiels-
weise (i) die Bestimmungen über Fusionen und Übernahmen 
von inländischen Unternehmen durch ausländische Investoren, 
(ii) die Bestimmungen zur Übertragung von durch ausländische 
Investoren gehaltenen Anteilen, (iii) die Übergangsbestimmun-
gen für Investitionen innerhalb Chinas durch ausländisch inves-
tierte Unternehmen sowie (iv) die Verwaltungsmaßnahmen für 
Auslandsinvestitionen in börsennotierte Gesellschaften. 

Viele der Gesetze und Bestimmungen im chinesischen Recht 
sehen unterschiedliche Richtlinien für mit inländischem und 
ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen vor. So be-
darf es bei ausländisch investierten Unternehmen – ungeach-
tet der Größe des Unternehmens, des Investitionsbetrages oder 
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spiegelt sich insbesondere wider in der Abschaffung des 
Erfordernisses der Einholung von Genehmigungen (sog. 
Genehmigungsverfahren) und der Registrierung (sog. Regist-
rierungsverfahren) beim Markteintritt ausländischer Investoren 
in China. Eine Genehmigung der chinesischen Behörden soll 
dann nicht mehr erforderlich sein, sofern die Auslandsinvesti-
tion einen Bereich betrifft, der nicht unter die Negativliste fällt 
(siehe hierzu auch der vorherige Beitrag). Folglich müssen aus-
ländische Investoren, vorausgesetzt die Investition fällt nicht 
unter die Negativliste, beim Markeintritt in China mit Erlass des 
neuen Gesetzes weder eine Genehmigung der chinesischen 
Behörden einholen, noch eine Registrierung derselben bean-
tragen. Ausreichend ist vielmehr regelmäßig, einen Informati-
onsbericht an die chinesischen Behörden zu übermitteln (sog. 
Informationsberichtssystem). Der Gesetzesentwurf geht damit 
über die Bestimmungen der Shanghaier Freihandelszone hin-
aus, nach denen eine Registrierung nach wie vor erforderlich 
ist, und führt ein Informationsberichtssystem ein, bei dem ei-
ne Prüfung durch die chinesischen Behörden nicht mehr vorge-
nommen wird. Sollte die Auslandsinvestition jedoch einen Be-
reich betreffen, der unter die Negativliste fällt, so bleibt es da-
bei, dass die chinesischen Behörden die Transaktion unter den 
Gesichtspunkten des öffentlichen Interesses wie der nationalen 
Sicherheit, der Energiequellen und Ressourcen, der technolo-
gischen Innovation, dem Umweltschutz und der Arbeitsmöglich-
keiten sowie die Identität des ausländischen Investors bzw. der 
tatsächlich hinter dem Unternehmen stehenden Person prüfen 
und ggf. intervenieren. 

Umfassendes Informationsberichtssystem
Auch wenn eine Genehmigung oder eine Registrierung der 
Auslandsinvestition nach dem Gesetzesentwurf nicht mehr er-
forderlich sein wird, so ist eine Mitteilung an die chinesischen 
Behörden nach Abschluss der Auslandsinvestition in China zu 
machen (sog. Informationsberichtssystem). Das Informations-
berichtssystem beinhaltet drei verschiedene Berichtsformen: 
(i) den Investitionsdurchführungsbericht, (ii) den Investitions-
änderungsbericht und (iii) den regelmäßigen Bericht, der sich 
wiederum in den Quartalsbericht und den Jahresbericht un-
terteilt. Für alle drei Berichtsformen wird von der chinesischen 
Regierung jeweils eine umfassende Berichterstattung verlangt. 
Zweck der Informationsberichterstattung ist, dass die zuständi-
ge Regierungsbehörde einen Überblick über ausländische In-
vestition behält und den Betriebsstatus ausländisch investierter 
Unternehmen in China umfassend und genau kennt. 

Was bedeutet dies für den ausländischen Investor? Unabhän-
gig davon, ob die ausländische Investition unter die Negativlis-
te fällt oder nicht, sind alle erforderlichen Informationen über 
das ausländisch investierte Unternehmen an die chinesischen 

Behörden mitzuteilen. Bei einem Verstoß gegen diese Informa-
tionsberichtspflichten drohen relativ hohe Kosten. Ein Verstoß 
gegen die Informationsberichtspflichten ist nach dem Geset-
zesentwurf nicht nur dann gegeben, wenn der Informationsbe-
richt gänzlich unterbleibt, sondern auch, wenn wahre Tatsachen 
nicht angegeben oder irreführende und falsche Informationen 
im Informationsbericht vorgebracht werden. Neben administra-
tiven Bußgeldern können auch strafrechtliche Sanktionen auf-
erlegt werden, sowohl für das Unternehmen selbst auch für sei-
ne Führungskräfte und Angestellten, die unmittelbar für das 
Fehlverhalten verantwortlich sind. 

Prüfung der nationalen Sicherheit
Nach den derzeit geltenden chinesischen Sicherheitsbestim-
mungen erfolgt bei ausländischen Investitionen in chinesische 
Unternehmen, die in bestimmten heimischen Bereichen ange-
siedelt sind und die nationale Sicherheit betreffen, wie der Ver-
teidigungsbereich oder der wirtschaftliche Sicherheitsbereich, 
eine sog. nationale Sicherheitsprüfung durch die chinesischen 
Behörden, sofern ausländische Investoren de-facto die Kontrol-
le des chinesischen Unternehmens erwerben können. Der Ge-
setzesentwurf weitet den Geltungsbereich der nationalen Si-
cherheitsprüfung aus. Nunmehr soll die nationale Sicherheits-
prüfung bei jeder Auslandsinvestition erfolgen, die die nationa-
le Sicherheit schädigen oder gefährden könnte. Wann dies in 
der Praxis der Fall ist, bleibt unklar, denn im aktuellen Geset-
zesentwurf sind keine umfassenden Geltungsstandards der Si-
cherheitsprüfung verankert. 

Der Begriff der „ausländischen Investition“ und der „faktischen 
Kontrolle“
Der Gesetzesentwur f erstreckt die Definition des Be-
griffs „Investition” nicht nur auf die bisher geltenden Be-
reiche wie Greenfield Investments und Markteintritt durch 
Gründung einer Gesellschaft, sondern auch auf Investiti-
onsformen wie beispielsweise Fusionen und Übernahmen, 
Immobilientransaktionen, Finanzierungen von über einem Jahr, 
Konzessionen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur 
Gewinnung natürlicher Ressourcen oder Konzessionen für In-
frastrukturprojekte sowie den Abschluss von Beherrschungs- 
und Treuhandverträgen. Aufgrund dieser weiten Definition und 
dem daraus folgenden weiten Anwendungsbereich des Geset-
zes für Auslandsinvestitionen in China wird das neue Gesetz 
sämtliche bisherigen Vorschriften in Bezug auf ausländisches 
Investment vereinheitlichen und die nach dem Gesetz zuständi-
gen Behörden alle ausländischen Investitionen beaufsichtigen 
und verwalten. 
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sächliche Erleichterung für ausländisches Investment mit sich 
bringen oder sich die Kompetenz der chinesischen Behörden 
lediglich zeitlich verlagert. Auch heißt es für das ausländisch in-
vestierte Unternehmen und den ausländischen Investor durch 
die Einführung eines Informationsberichtssystems, das Compli-
ance-Bewusstsein zu erhöhen und regelmäßig zu überprüfen.

Bis der Gesetzesentwurf das chinesische Gesetzgebungs-
verfahren durchlaufen hat und die endgültige Gesetzesfassung 
zur Veröffentlichung vorliegt, wird voraussichtlich noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Es steht daher zu befürchten, dass 
es noch einige Zeit dauern wird, bis das Gesetz offiziell 
erlassen und in Kraft treten wird.
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Darüber hinaus wurde mit dem Gesetzesentwurf erstmals eine 
Definition des Begriffs der „faktischen Kontrolle“ aus der Pers-
pektive des ausländischen Investors eingeführt. Die Frage, ob 
ein Unternehmen als ein ausländisch oder inländisch investier-
tes Unternehmen anzusehen ist, hängt nicht allein von dem re-
gistrierten Ort der Gesellschaft ab, sondern wird nunmehr auch 
mit Blick auf die tatsächliche Kontrolle beurteilt. Hieraus folgt, 
dass ein von ausländischen Investoren finanziertes chinesi-
sches Unternehmen, das sich tatsächlich in der Kontrolle eines 
chinesischen Investors befindet, nunmehr nicht als ausländisch 
investiertes Unternehmen einzustufen ist mit der Folge, dass 
dieses Unternehmen als eine Inlandsgesellschaft zu behandeln 
ist. Dagegen werden Unternehmen, die faktisch unter der Kont-
rolle des ausländischen Investors stehen, nunmehr auch als ein 
ausländisch investiertes Unternehmen kategorisiert. 

Fazit 

Die Regelungen im Gesetzesentwurf für Auslandsinvestitionen 
in China zeigen, dass die chinesische Regierung be-
strebt ist, die Ungleichbehandlung von Inlands- und 
Auslandsinvestitionen zu reduzieren und ausländisches Invest-
ment in China durch die Abschaffung des Erfordernisses einer 
Genehmigung und Registrierung sowie der Einführung eines In-
formationsberichtssystems einfacher zu ermöglichen. Das Ge-
setz eröffnet ausländischen Investoren damit die Möglichkeit, 
sich an den chinesischen Wirtschaftsaktivitäten umfassend und 
intensiv zu beteiligen, auch wenn durch eine Gleichbehandlung 
von Inlands- und Auslandsinvestitionen im Umkehrschluss 
zugunsten von ausländischen Investoren erlassene Vorschrif-
ten damit wegfallen, wie beispielsweise die im Jahr 2010 aufge-
hobenen Bestimmungen zur Gewährung einer Steuervergünsti-
gung für ausländische Unternehmen. Zudem soll die für auslän-
dische Investoren unübersichtliche Situation der Zuständigkeit 
unterschiedlicher Regierungsbehörden zum Positiven verän-
dert werden, indem die derzeit geltenden Gesetze und Bestim-
mungen abgeschafft und durch einheitliche Regelungen in nur 
einem Gesetz ersetzt werden sollen. 

In der Praxis bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit die derzeit 
in China für ausländisches Investment geltenden Gesetze und 
Bestimmungen neu reguliert und die Verwaltungsverordnun-
gen wie beispielsweise für die Devisenkontrolle angepasst und 
umgesetzt werden. Zudem bedeutet die Einführung eines In-
formationsberichtssystems, dass die chinesischen Behörden 
zwar nicht mehr vor und während der Auslandsinvestition ih-
re Beaufsichtigungs- und Verwaltungskompetenz ausüben, je-
doch durch regelmäßige Informationsberichtspflichten nach der 
Vornahme der jeweiligen Investition. Es bleibt daher abzuwar-
ten, ob die im Gesetzesentwurf geplanten Änderungen eine tat-
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Neue Visabestimmungen 
für kurze Arbeitseinsätze 
in China 

Das Ministry of Human Resources and 
Social Security („MOHRSS“) hat zusam-
men mit dem Außenministerium und wei-
teren befassten Stellen neue Bestimmun-
gen für kurzfristige – nicht touristische – 
Besuchsreisen nach China ausgegeben. 
Die Regelungen sind am 1. Januar 2015 
in Kraft getreten und sollen vorerst nur 
versuchsweise angewandt werden. 

Die neuen Regelungen sehen grundsätzlich eine Vereinfa-
chung des ausländerrechtlichen Verfahrens bei Kurzarbeitsein-
sätzen in China vor, dennoch ist vorerst mit einem erheblichen 
Mehraufwand im Vergleich zu der bisherigen Praxis zu rechnen, 
denn nicht jeder kurzfristige Arbeitseinsatz wird weiterhin als 
Geschäftsreise deklariert über ein Geschäftsreisevisum (M-Vi-
sa) abgewickelt werden können. Für die Aufnahme bestimmter 
Tätigkeiten – unabhängig von der Länge des geplanten Einsat-
zes in China – ist nunmehr ein Arbeitsvisum (Z-Visa) einzuho-
len. Die Beantragung eines Z-Visums ist ungleich aufwendiger: 
bei dem örtlich zuständigen Human Resource and Social Se-
curity Bureau ist vorerst die sogenannte „employment license“ 
und das „work certificate“ einzuholen und zusätzlich ein förm-
liches Einladungsschreiben der einladenden Einheit oder eine 
behördliche Einladung vorzulegen. Theatergruppen oder Teil-
nehmer an kommerziellen Aufführungen müssen außerdem die 
Zustimmung des Ministry of Culture bzw. der zuständigen Un-
terbehörde einholen.

Z-Visum-pflichtige Tätigkeiten sind unter anderem: 

�	Durchführung von technischen oder wissenschaftlichen 
Forschungsvorhaben; 

�	Beratung von chinesischen Partnerunternehmen; 

�	Übernahme von Managementaufgaben beim chinesi-
schen Partnerunternehmen;

�	Training in chinesischen Sportorganisationen (als Trainer 
oder Sportler); 

�	Filmaufnahmen (Werbung, Dokumentationen); 

�	Modelling (fashion- und carshows); 

�	andere Tätigkeiten, die vom MOHRSS festgelegt wer-
den können.

Die Vereinfachung liegt darin, dass der ausländische 
Arbeitnehmer, der mit einem Z-Visum eingereist ist, kurzfris-
tig seine Tätigkeit in China aufnehmen kann und vorerst we-
der Arbeits- noch Aufenthaltsgenehmigung einholen muss. Erst 
wenn der Arbeitsaufenthalt länger als 30 Tagen andauert, muss 
der Mitarbeiter eine Aufenthaltserlaubnis beantragen; wenn der 
Mitarbeiter länger als 90 Tagen in China verweilt, muss er das 
übliche Verfahren gemäß den „Provisions on Employment Ad-
ministration of Foreigners in China“ durchlaufen und die Ar-
beitserlaubnis beantragen. 

Wann für den ausländischen Arbeitnehmer die Sozialversiche-
rungspflicht in China auflebt, ist noch offen. Das Sozialversiche-
rungsgesetz aus dem Jahr 2011 stellt fest, dass ausländische 
Arbeitnehmer in China versicherungspflichtig sind; grundsätz-
lich sollte dies auch für kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer 
gelten. Der Aufwand für die chinesischen Versicherungsträger 
wäre allerdings sehr hoch. Man darf daher davon ausgehen, 
dass ausländische Arbeitnehmer erst mit der Ausstellung der 
Arbeitserlaubnis in China sozialversicherungspflichtig werden. 

Der Besuch von Partnerunternehmen, Kurzeinsätze in 
Tochterunternehmen oder Vertretungsbüros, die Durchfüh-
rung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten, Montagear-
beiten und After-sales Services, die Teilnahme an Messen, 
Ausschreibungsverfahren oder an Sportveranstaltungen (als 
Sportler, Trainer oder Arzt) wird weiterhin als Geschäftsreise 
kategorisiert. Der Ausländer kann mit einem Geschäftsreisevi-
sum (M-Visa) einreisen, welches er bei dem für ihn zuständigen 
chinesischen Konsulat unter Vorlage eines behördlichen Einla-
dungsschreiben beantragt.

Unklar ist, ob der Ausländer wenn er nach Abschluss seiner 
Geschäftsreise einen längerfristigen Arbeitsaufenthalt anschlie-
ßen möchte, die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in China be-
antragen kann, ohne vorerst ein Z-Visum zu beantragen. Die 
neuen Regelungen scheinen diese Möglichkeit vorzusehen. 
Nach Aussage der Ausländerbehörde in Shanghai kann aber 
weiterhin die Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung nur auf 
Grundlage eines Z-Visum ausgestellt werden. Der Antragstel-
ler muss dies in seinem Heimatland beantragen. Es bleibt abzu-
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INDIEN

Budget 2015 – 
Auswirkungen für 
ausländische Investoren?

Am 28. Februar 2015 verkündete Finanz-
minister Arun Jaitley erstmals seit der Re-
gierungsübernahme durch Premierminis-
ter Narenda Modi den Haushaltsplan für 
ein vollständiges Finanzjahr. Mit Span-
nung wird erwartet, ob die von Narenda 
Modi angekündigten Reformen tatsäch-
lich auf lange Sicht umgesetzt werden 
(können). Die einzelnen Reformvorha-
ben decken dabei die gesamte Bandbrei-
te der indischen Wirtschaft ab. Unter an-
derem plant die Regierung, eine umfas-
sende Sozialrechtsreform, um allen In-
dern den Zugang zu den Sozialsystemen 
zu ermöglichen. Inhaltliche Schwerpunkt-
themen des Haushaltsplans sind die Be-
reiche Landwirtschaft und Infrastruk-
tur. Insbesondere Fortschritte bei der In-
frastruktur sind Voraussetzung für eine 
nachhaltige Verbesserung der Investiti-
onsbedingungen in Indien. 

warten, ob die örtlichen Ausländerbehörden zukünftig doch von 
dieser Praxis abweichen werden. 

Viele Unternehmen hatten gehofft, dass die Beschäftigung 
von ausländischen Praktikanten legalisiert würde. Die Einrei-
se zu Ausbildungszwecken ist jedoch keine Geschäftsreise, so-
dass die Beschäftigung von Praktikanten über M-Visa schwie-
rig bleibt. Nur ausländische Studenten, die ein gültiges Studen-
tenvisum (X-Visa) haben, ist die Aufnahme einer nicht vergüte-
ten Praktikantentätigkeit in China gestattet. Die Aufnahme des 
Praktikums muss von der Ausbildungsstelle ausdrücklich befür-
wortet und von der lokalen Einreisebehörde (Exit-Entry Bureau) 
genehmigt werden. Berufsanfängern und Praktikanten ist der 
Einstieg in das Berufsleben in China damit versperrt, denn Vo-
raussetzung für die Ausstellung eines Z-Visa ist der Nachweis 
einer beruflichen Qualifikation – der Hochschulabschluss allein 
wird dafür nur in Ausnahmefällen genügen. 
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ben. Zur Erleichterung der ausländischen Investoren wurde im 
Haushaltsplan für das Finanzjahr 2015 auch ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass diese Regelungen nur für Investments 
gelten, die nach dem 1. April 2017 getätigt werden. Die Rück-
wirkung des umstrittenen Reformvorhabens ist somit vom Tisch. 

Besteuerung

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Haushaltsplans 2015 sind 
Veränderungen bei den indirekten und direkten Steuern.

Indirekte Steuern
�	Goods and service tax (GST): Seit Jahren wird die Einfüh-

rung der GST angekündigt. Jedes Jahr wird das Reformvor-
haben verschoben. Dabei könnte die Einführung der GST 
ein Durchbruch bei den Bemühungen um eine Vereinfa-
chung des Steuersystems in Indien darstellen. Ziel der Re-
form ist es, die zentralen und die bundesstaatlichen indirek-
ten Steuern durch nur eine Steuerart für alle Arten von Wa-
ren und Dienstleistungen zu ersetzen. Angekündigt ist die 
Einführung der GST nun für den 1. April 2016. Der tatsächli-
che Reformwille und die Fähigkeit der indischen Regierung 
zum Umsetzen der Reformvorhaben wird sich anhand der 
GST gut überprüfen lassen.

�	Erhöhung des Steuersatzes für Dienstleistungen (service 
tax) von 12,36% auf 14%. Ausbildungssteuer (education 
cess) soll aufgehoben werden. Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen ist noch bekanntzugeben.

Direkte Steuern
�	Körperschaftssteuer (basic corporate tax) soll im Laufe der 

nächsten vier Jahre von 30% auf 25% reduziert werden. Die 
erste Reduzierung ist für das nächste Finanzjahr vorgesehen.

�	Abschaffung der Vermögenssteuer (wealth tax), stattdessen 
Erhöhung des Zuschlags (surcharge) für einheimische Steu-
erzahler um 2% auf 12% ab einem besteuerbaren Einkom-
men von INR 10 Mio (ca. EUR 150.000). 

�	Reduzierung der Steuern auf Einkommen aus Lizenzgebüh-
ren von 25% auf 10% für non-residents. Die Regelungen aus 
den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen bleiben hier-
von unberührt.

Nachfolgend möchten wir einige ausgewählte Reformansätze 
näher darstellen, die für ausländische Investoren besonders re-
levant sein dürften. Es handelt sich hierbei um die Sorgenkin-
der der indischen Wirtschaft: Korruption und Steuern.

Korruption 

Geplant sind umfassende neue Gesetze zur Bekämpfung von 
Schwarzgeld (Black Money). Besonders anfällig ist dieses Ge-
schäftsgebaren beim Kauf von Grundstücken in Indien. Die-
sem möchte die indische Regierung einen Riegel vorschieben. 
Geplant ist daher, dass jede Zahlung im Zusammenhang mit 
der Übertragung von unbeweglichen Sachen (d.h. insbesonde-
re Grundstücke), die INR 20.000 (ca. EUR 300) oder mehr be-
trägt, mittels Wechsel zugunsten des Begünstigten (account 
payee cheque), Bankwechsel zugunsten des Begünstigten  
(account payee bank draft) oder elektronischem Verrechnungs-
system (electronic clearing system) erfolgen muss. Damit sol-
len die Zahlungen besser dokumentiert und nachvollzogen wer-
den können. Bei Verstößen gegen diese Vorgaben können den 
Beteiligten Strafzahlungen auferlegt werden, die betragsmäßig 
den rechtswidrigen Zahlungen entsprechen können. 

Konsequenterweise soll auch Schwarzgeld im Ausland härter 
bestraft werden. Die Nichtoffenlegung von Auslandsvermögen 
kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren und Geldbu-
ßen von bis zu 300% auf das verschwiegene Vermögen geahn-
det werden. Für Inder wird es daher gefährlich, Schwarzgeld im 
Ausland zu parken. Auf diese Abschreckung setzt die indische 
Regierung. 

Ob diese Gesetzesvorhaben ausreichend sind, wird sich zei-
gen. Es ist aber jedenfalls ein deutliches Zeichen der indischen 
Regierung, die Korruption schärfer bekämpfen zu wollen.

General Anti-Avoidance Rules (GAAR)

Großen Aufruhr bei ausländischen Investoren hatte im Budget 
2013 die geplante Einführung der General Anti-Avoidance Ru-
les (GAAR) nach sich gezogen. Der damalige Finanzminister 
Pranab Mukherjee hatte angekündigt, scharfe Regeln gegen 
Steuerumgehungsmodelle als Antwort auf den Vodafone-Fall 
zu erlassen. Basierend auf den GAAR sollten die Steuerbehör-
den berechtigt sein, Steuervorteile zu verweigern, wenn diese 
aus Transaktionen resultieren, die ohne wirtschaftlichen Zweck 
alleine der Steuervermeidung dienen. Besonders brisant war 
das Gesetzesvorhaben vor dem Hintergrund, dass diese Re-
gelungen auch mit Rückwirkung anwendbar sein sollten. Das 
Gesetzesvorhaben wurde jetzt um weitere zwei Jahre verscho-
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Fazit

Die im Haushaltsplan adressierten Ziele sind sicherlich ein 
Schritt in die richtige Richtung, insbesondere auch in Bezug 
auf die Fiskalpolitik. So soll die Inflationsrate unter 6% gehalten 
werden und das geplante Haushaltsdefizit von 3% nicht über 
zwei Jahre, sondern auf drei Jahre erstreckt werden. Die zu-
sätzlichen Ausgaben sollen in Infrastrukturprojekte (Straßen 
und Schienenverkehr) investiert werden. Angestrebt ist insge-
samt ein Wachstum des Bruttosozialprodukts von 8-8,5% im 
Fiskaljahr 2015/2016. Ob die verfolgten Ziele erreicht werden 
können, hängt jedoch von der erfolgreichen Umsetzung der Re-
formvorhaben insgesamt ab.

Make in India

„I want to appeal to all the people world 
over. … Come, make in India. Sell any-
where, but manufacture here!“ Mit der 
kurz nach seinem Amtsantritt angekün-
digten „Make in India“ Initiative will der 
neue indische Premierminister Modi Neu-
ansiedlungen ausländischer Produkti-
onsbetriebe fördern. Für eine Bewertung 
ist es noch zu früh, aber wir versuchen 
nachfolgend ein kurzes Zwischenfazit 
dieser neuen Initiative zu ziehen.

Indien war in diesem Jahr Gastland auf der Hannover Messe 
und man konnte die Bilder der „Make in India“ Werbekampa-
gne an allen Toren zur weltweit größen Industrieschau promi-
nent sehen: der indische Löwe aus Zahnrädern, Computerchips 
und anderen Industriemotiven. Modi sieht in Deutschland einen 
wichtigen Partner für seine ambitionierten Wachstumsziele und 
entsprechend buhlt das Land um deutsche Unternehmen, die 
bisweilen noch zögerlich sind was Investitionen in Indien be-
trifft. Bürokratie, Korruption und fehlende Infrastruktur schre-
cken Investoren ab, zugleich gab es in den vergangenen Jah-
ren immer wieder negative Überraschungen (vgl. hierzu bei-
spielsweise die Besprechung der Vodafone-Urteile in unserem 
Foreign Law Newsletter 2/2012).

Modi hat erkannt, dass er die versprochenen Millionen an Ar-
beitsplätzen für Indiens junge und wachsende Bevölkerung 
nicht nur mit Dienstleistungen schaffen kann, sondern dabei  
auch Industriebetriebe eine zentrale Rolle spielen – wofür er 
aber vor allem auch ausländische Investitionen benötigt. Bis 
zum Jahr 2025 soll der Anteil der Produktion am Bruttoinlands-
produkt von derzeit nur 15 auf 25 Prozent erhöht werden. Pro-
fitieren will Indien dabei auch von dem nachlassenden Wachs-
tum in China bei zugleich stetig steigenden Kosten dort. Das al-
leine wird jedoch nicht reichen, Indien muss endlich die marode 
Infrastruktur erneuern und ausbauen und andere zentrale Wei-
chen neu stellen.

Der Enthusiasmus nach den Wahlen ist in Unternehmenskrei-
sen etwas abgeflaut, denn wirklich große Veränderungen sind 
bisher nicht zu vermelden. Dies gilt für das Wirrwarr an Zöl-
len und Steuern ebenso wie für die verkrusteten Strukturen 
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INDONESIEN

Indonesische Zentralbank 
stellt Pflicht zur 
Verwendung der Rupiah 
für Inlandsgeschäfte klar

Mit der Klarstellung durch eine Imple-
mentierungsverordnung der Zentralbank 
(Bank Indonesia) wird eine Ungenauig-
keit des geltenden Währungsgesetzes 
berichtigt. Dies stellt vor allem auslän-
dische Investoren zumindest mittelfris-
tig vor stark veränderte Umstände, wenn 
es um den Umgang mit der Landeswäh-
rung geht. Insbesondere darf die indone-
sische Rupiah (IDR) bei Transaktionen im 
Land nur noch in Ausnahmefällen als Mit-
tel zur Erfüllung einer Geldschuld abge-
lehnt werden. 

Die indonesische Verfassung von 1945 sieht in Art. 23B vor, 
dass die Art und der Wert der Währung gesetzlich zu regeln 
sind. Das entsprechende Währungsgesetz vom 28.06.2011 
(Gesetz Nr. 7/2011) geht im Grundsatz gem. Art 21 Abs. 1 da-
von aus, dass innerhalb Indonesiens die IDR das einzig zuläs-
sige Zahlungsmittel ist. Während Art. 21 Abs. 2 des Währungs-
gesetzes Ausnahmen vorsieht, schränkt Art. 23 Abs. 2 die 
grundsätzliche Pflicht zur Annahme von IDR als Zahlungsmittel 
für Fälle ein, in denen die Zahlung in Fremdwährung vertraglich 
vorgesehen ist. Da diese Einschränkung deutlich zu pauschal 
formuliert ist, war in der Praxis bislang im Zweifel davon auszu-
gehen, dass eine Vertragspartei auf die Erfüllung in Fremdwäh-
rung bestehen konnte, soweit sich eine entsprechende Pflicht 
aus dem zugrundliegenden Vertrag ergab. 

Die Bank Indonesia hat nunmehr am 17.03.2015 eine Verord-
nung (PBI 17/3/2015) erlassen, die am 31.03.2015 in Kraft trat 
und insbesondere die Ausnahmen von der Pflicht zur Verwen-
dung der IDR in Indonesien deutlicher regelt. Demnach ist die 
IDR auf indonesischem Hoheitsgebiet (d.h. in Indonesien, sei-

beim Landerwerb und im Arbeitssektor. Immerhin arbeitet die 
neue Regierung daran, die komplexen Verfahren für Unterneh-
mensgründungen zu vereinfachen und behördliche Genehmi-
gungserfordernisse transparenter zu machen. Die ersten klei-
nen Schritte wurden gemacht, für die großen Reformvorhaben 
braucht Modi aber das Parlament, wo er nur im Unterhaus ei-
ne Mehrheit hat. In Indien ist inzwischen eine lebhafte Debat-
te im Gang, die von den Erfolgen im Kampf gegen Korrupti-
on über eine angebliche Bevorzugung von Großunternehmen 
durch Modi bis hin zu seinem Hang zu Mikromanagement und 
mangelnder Delegation an Ministerien und Experten reicht. 
Viele indische Industrielle beklagen zumindest hinter vorgehal-
tener Hand, unter der neuen Regierung keinen Zugang zu Re-
gierungskreisen mehr zu haben. Auch wenn sich die kritischen 
Stimmen mehren, bleiben viele Analysten doch zuversichtlich, 
dass Modi „in the long run“ fundamentale Veränderungen be-
wirken wird.
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Transaktionen in Fremdwährung in den nach 
indonesischem Recht vorgesehenen Fällen

Da das indonesische Recht bereits vor Inkrafttreten des Wäh-
rungsgesetzes und der nunmehr erlassenen ausführenden 
Verordnung in Einzelfällen ausdrücklich die Verwendung von 
Fremdwährung vorsah und weiterhin vorsieht, stellt die Verord-
nung insbesondere die folgenden Fälle als gesetzliche Ausnah-
men klar:

�	Fremdwährungsgeschäfte von Banken (d.h. auch Darlehen 
in Fremdwährung für Exportgeschäfte, Wertpapiere in 
Fremdwährung). 

�	Transaktionen betreffend die von der Republik Indonesien 
ausgegebenen Wertpapiere in Fremdwährung. 

�	Sonstige Transaktionen in Fremdwährung im Rahmen des 
geltenden Rechts. Hierunter fallen insbesondere ausländi-
sche Investitionen in USD, die nach dem Inhalt der betref-
fenden investitionsrechtlichen Vorschriften der Höhe nach in 
USD definiert sind. 

Gesondert erlaubte Aktivitäten

�	Fremdwährungsgeschäfte lizenzierter Geldwechsler. 

�	Die Verbringung von Banknoten in Fremdwährung nach oder 
aus Indonesien im Rahmen der hierfür geltenden gesetzli-
chen Vorgaben. 

Lange ausstehende Klarstellung führt zu deutlicher Verengung 
des Spielraumes
Die sprachlich missglückte Regelung in Art. 23 Abs. 2 des 
Währungsgesetzes ließ dieses praktisch ohne Konsequenzen 
bleiben. Dies wird durch die Verordnung dahingehend korrigiert, 
dass die vertragliche Vereinbarung einer Leistung in Fremd-
währung den Empfänger der Leistung nur dann zur Ablehnung 
von IDR berechtigt, wenn die entsprechende Vereinbarung:

�	einen Ausnahmefall im Sinne des Währungsgesetzes in sei-
ner durch die Verordnung erlangten Form betrifft; 

�	berechtigte Zweifel an der Echtheit der angebotenen IDR 
bestehen; 

�	es sich bei der zugrundeliegenden Transaktion um ein stra-
tegisches Infrastrukturprojekt handelt, das von der Bank In-
donesia zuvor ausdrücklich als solches anerkannt worden ist. 

nen Botschaften und Repräsentanzen sowie an Bord von Flug-
zeugen und Schiffen unter indonesischer Flagge) für sämtliche 
bar- und bargeldlosen Transaktionen als Zahlungsmittel zu ver-
wenden. Ähnlich dem Währungsgesetz, und dieses ausführend, 
regelt die Verordnung eine Reihe von Ausnahmen, die in drei 
Bereiche unterteilt sind: 

Spezielle Zahlungsvorgänge

Der erste Bereich von Ausnahmen gilt Transaktionen, für die 
Fremdwährung als Zahlungsmittel maßgeblich ist, d.h.: 

�	Transaktionen, die der Umsetzung des Staatshaushaltes die-
nen. D.h. insbesondere Zahlungen der Republik Indonesi-
en auf in- und ausländische Darlehen in Fremdwährung so-
wie der Einkauf von Gütern und Dienstleistungen im Ausland. 
Darüber hinaus werden im Allgemeinen auch alle weiteren 
Einnahmen und Ausgaben des Staates ausgenommen, so-
fern sie der Umsetzung des Staatshaushaltes zuzuordnen 
sind. 

�	Die Annahme oder Erteilung von Zuschüssen und Subven-
tionen in das oder aus dem Ausland, soweit zumindest eine 
beteiligte Partei ihren Sitz im Ausland hat. 

�	Transaktionen im Rahmen internationalen Handels, soweit 
es sich um grenzüberschreitende Transaktionen handelt. 
Hierzu zählen der Im- und Export von Waren nach oder aus 
Indonesien, aber auch die grenzüberschreitende Erbringung 
von Dienstleistungen in beide Richtungen und zwar insbe-
sondere auch im Fall der Erbringung von Dienstleistungen 
online. In diesem Zusammenhang ist deutlich hervorzuhe-
ben, dass reine Inlandstransaktionen auch dann nicht unter 
die Ausnahmeregelung fallen, wenn die betreffenden Leis-
tungen üblicherweise im Zusammenhang mit internationalem 
Handel angeboten und erworben werden. Keine Ausnahmen 
sind daher das Be- und Entladen und das Lagern von Wa-
ren sowie das Handling von See-, Land- und Luftfahrzeugen. 

�	Guthaben in Fremdwährung auf Konten bei indonesi-
schen Banken sowie die Einzahlung und Abhebung sol-
cher Guthaben sind von der Pflicht zur Verwendung von IDR 
ausgenommen. 

�	Soweit eine der beteiligten Parteien ihren Sitz im Ausland 
hat, stellen internationale Finanztransaktionen einen Aus-
nahmefall dar. Allerdings führt die Beteiligung einer indonesi-
schen Bank dazu, dass diese den für Banken in Indonesien 
geltenden Beschränkungen für den Wechsel von Fremdwäh-
rungen in Rupiah unterliegt.
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Auswirkungen auf bestehende Verträge und Übergangsfrist
Da die IDR in der Vergangenheit sehr starken Schwankungen 
unterlag, war und ist die Vereinbarung von Gegenleistungen 
in gängigen Fremdwährungen (z.B. USD, SGD, EUR) sowohl 
für grenzüberschreitende als auch für inländische Transaktio-
nen allgemein üblich. Um diesem Umstand Rechnung zu tra-
gen, sieht die Verordnung das Inkrafttreten der Beschränkun-
gen in der Ablehnung von IDR als Zahlungsmittel erst für den 
1. Juli 2015 vor. In der Zeit vor diesem Stichtag abgeschlosse-
ne Verträge können in ihrer dann aktuellen Gestalt vollständig 
– d.h. unter Fortbestand der Möglichkeit zur Ablehnung einer 
Erfüllung in IDR – durchgeführt werden, soweit sie sich auf bar-
geldlose Transaktionen beziehen. Nach dem 1. Juli 2015 ver-
einbarte Verlängerungen oder sonstige Änderungen solcher 
Verträge fallen indes in ihrer Durchführung vollständig unter die 
neue Rechtslage. 

Sanktionen im Ernstfall weitgehend
Das Währungsgesetz in seiner durch die Verordnung erlang-
ten Form sieht für Zuwiderhandlungen eine Reihe von Strafen, 
Bußgeldern und sehr weit reichenden Konsequenzen für 
Unternehmen vor. Die zwei Fälle der Zuwiderhandlung sind de-
finiert als: 

�	Verwendung von Fremdwährung, ohne dass ein Ausnahme-
tatbestand gegeben ist; 

�	Ablehnung der Erfüllung einer Geldschuld in IDR durch den 
Empfänger, ohne hierzu berechtigt zu sein. 

Für natürliche Personen ist die Zuwiderhandlung mit einer 
Freiheitsstrafe von maximal 1 Jahr und einer Geldstrafe in 
Höhe von maximal IDR 200.000.000 (etwa EUR 14.000) be-
droht. Darüber hinaus können Zuwiderhandlungen Maßnah-
men wie schriftliche Verwarnungen, den Ausschluss vom bar-
geldlosen Zahlungsverkehr der Bank Indonesia und Bußgel-
der in Höhe von 1% der Transaktionssumme (maximal jedoch  
IDR 1.000.000.000, etwa EUR 70.000) nach sich ziehen.

Handeln Unternehmen den vorstehend dargestellten Vor-
schriften zuwider, erhöhen sich die Geldstrafen und Buß-
gelder um ein Drittel. Darüber hinaus kann die Bank Indone-
sia an nahezu alle Bereiche der Exekutive herantreten und 
z.B. den Entzug der Geschäftslizenzen/Betriebsgenehmigun-
gen oder die Pfändung von Betriebsvermögen eines Unterneh-
mens empfehlen.

Dr. Carl-Bernd Kählig 
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Singapur

Telefon +65 6408 8009

bernd.kaehlig@luther-lawfirm.com
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Konsequenzen
Es wird erwartet, dass ein Circular Letter der Bank Indone-
sia die Handhabung des Währungsgesetzes in seiner nun-
mehr konkretisierten Form regeln wird. In Indonesien tätige 
Unternehmen und solche, die ein Engagement planen, sollten 
laufende und anstehende Transaktionen darauf prüfen, ob die 
gewährten Übergangsregelungen ausreichen oder ob bei Auf-
rechterhaltung der gewohnten Abläufe kurz- oder mittelfristig 
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehend beschriebenen Vor-
schriften zu befürchten sind. Schuldner werden in Zukunft in ei-
ner Vielzahl von Fällen darauf bestehen können, vertraglich in 
Fremdwährung vereinbarte Geldschulden in IDR zu begleichen. 
Wie diese Fälle insbesondere mit Blick auf die Bewertung der 
Fremdwährungsschuld zu handhaben sind, wird erst die Recht-
sprechung zeigen. In jedem Fall sollte eingehend geprüft wer-
den, ob eine Absicherung des sich so ergebenden Währungsri-
sikos erforderlich und möglich ist.
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wärtigen Steuersystems identifiziert. Ziel des Aktionsplans ist 
es sicherzustellen, dass die Besteuerung an der wirtschaft-
lichen Substanz ausgerichtet wird, indem sichergestellt wird, 
dass zu versteuernde Gewinne nicht mehr künstlich aus den 
Ländern herausverlagert werden können, in denen die Wert-
schöpfung erfolgt. Zwischenzeitlich wurden erste Empfehlun-
gen ausgesprochen, um gegen legale Steuervermeidung in 
multinationalen Unternehmen vorzugehen. Um schädlichen 
Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und 
Substanz wirkungsvoller begegnen zu können, wurden in den 
Mitgliedstaaten bestehende Sondersteuerregelungen geprüft. 

OECD und G20 befürworten 
„modifizierten Nexus-Ansatz“ 

Im Februar 2015 haben sich die OECD und die G20-Mitglieds-
länder auf die Anwendung eines „modifizierten Nexus-Ansat-
zes“ geeinigt. Der sog. Nexus-Ansatz prüft, ob eine IP-Rege-
lung die Steuervorteile vom Umfang der Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeiten abhängig macht. Ein Steuerpflichtiger 
soll demnach nur dann von dem IP-Regime profitieren kön-
nen, wenn er bei der Schaffung geistigen Eigentums tatsäch-
lich Ausgaben getätigt hat. Der Zweck des Nexus-Ansatzes be-
steht somit darin, Steuervorteile nur für solche Einnahmen zu 
gewähren, die aus geistigem Eigentum resultieren, bei dem die 
eigentliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit vom Steuer-
pflichtigen selbst durchgeführt wurde. Zugleich ist vorgesehen, 
bestehende IP-Regime, die nicht mit dem Ansatz in Einklang 
stehen, zu beenden. Nach dem 30. Juni 2016 dürfen solcher-
maßen begünstigte Steuerregime auf Neufälle nicht mehr an-
gewendet werden. Für Altfälle soll eine Übergangsfrist bis zum 
30. Juni 2021 gelten.

Weiteres Vorgehen

Die Arbeit der OECD zur praktischen Umsetzung des modifi-
zierten Nexus-Ansatzes ist noch nicht abgeschlossen. So bleibt 
u.a. im Einzelnen zu bestimmen, welche Art von Schutzrechten 
grundsätzlich von IP-Regimen umfasst sein wird. Der modifi-
zierte Nexus-Ansatz sieht derzeit vor, dass lediglich Paten-
te und mit solchen funktional vergleichbare Schutzrechte, die 
rechtlich geschützt sind und einem Genehmigungs- und Regis-
trierungsprozess unterliegen, als begünstigt gelten. Marketing-
bezogene Schutzrechte wären demnach ausgeschlossen. Die 
OECD wird voraussichtlich bis 30. Juni 2015 weitere Hinweise 
hierzu vorlegen. 

Auf luxemburgischer Ebene ist schließlich darauf hinzuwei-
sen, dass die aktuellen Aussagen der luxemburgischen Re-

LUXEMBURG

Neuerungen beim 
luxemburgischen 
IP-Regime 

Einkommen aus immateriellen Wir t-
schaftsgütern unterliegen in Luxemburg 
derzeit einem besonders günstigen Steu-
erstatut (sog. IP-Box). So werden Netto-
einkünfte und Veräußerungsgewinne aus 
der Nutzung, Lizensierung und Veräuße-
rung effektiv mit einem Steuersatz in Hö-
he von ca. 5,8% besteuert. Am 3. März 
2015 verkündete der luxemburgische Fi-
nanzminister, dass Luxemburg dieses 
Steuerregime bis 2016 mit dem zuletzt 
von den G20 und der OECD im Februar 
2015 beschlossenen sog. „modifizierten 
Nexus Ansatz“ in Einklang bringen wird. 
Für bestehende IP-Strukturen soll bis 
zum 30. Juni 2021 eine Übergangsfrist 
gelten. Die Vorlage eines Gesetzentwurfs 
wird im Laufe dieses Jahres erwartet. Es 
ist zu erwarten, dass Luxemburg die Vor-
gaben der OECD so unternehmens-
freundlich wie möglich umsetzen wird.

Hintergrund

Seit November 2012 erarbeitet die OECD im Auftrag der 
G20 Maßnahmen zur Bekämpfung der sog. Gewinnverkür-
zung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shif-
ting – BEPS, vgl. 4. Quartal 2013 Foreign Law & Investments 
– „Internationale Besteuerung – BEPS: Ein Wendepunkt in der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit“). Im BEPS-Aktionsplan 
von 2013 hatte die OECD 15 Schlüsselprobleme des gegen-
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gierung noch sehr vage sind. Solange die Arbeit der OECD 
nicht abgeschlossen ist, bleiben Umfang und Einzelheiten ei-
nes neuen Regimes offen. Für bestehende IP-Strukturen wä-
re es demnach aus unserer Sicht voreilig, bereits zu diesem 
Zeitpunkt Maßnahmen einzuleiten. Steuerpflichtigen, die aktu-
ell den Aufbau einer solchen derzeit noch steuerlich begünstig-
ten IP-Struktur planen, ist dringend zu empfehlen, sich insoweit 
beraten zu lassen, bevor Anlageentscheidungen getroffen wer-
den. Positiv hervorzuheben bleibt, dass zu erwarten ist, dass 
Luxemburg die Vorgaben der OECD so unternehmensfreund-
lich wie möglich umsetzen wird.
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Luxemburg
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Registrierungspflicht ab 
Jahresumsatz von 500.000 RM

Nicht jedes Unternehmen muss bzw. darf GST erheben. Nur 
die Personen, die GST registriert sind, dürfen und müssen 
dann auch GST in Rechnung stellen. Nach Artikel 20 des ma-
laysischen GST ACT 2014 besteht die Pflicht zur GST-Regist-
rierung, sobald ein Umsatz an „taxable supplies“ in Höhe von 
mindestens 500.000 RM (ca. 125.000 Euro) in einem 12-Mo-
natszeitraum erreicht ist, oder es absehbar ist, dass er in ei-
nem 12-Monatszeitraum erreicht werden wird. GST- registrier-
te Unternehmen müssen 6% GST auf die GST-pflichtigen Wa-
ren und Leistungen in Rechnung stellen. Auf der Rechnung ist 
die GST Registernummer anzugeben und die Rechnung als 
„Tax Invoice“ auszuweisen. Ist man nicht GST- registriert, so 
darf man die 6% GST natürlich auch nicht in Rechnung stellen. 

Freiwillige Registrierung, Verrechnung- 
und Erstattung von GST

Liegt der Umsatz unter den 500.000 RM, kann man sich un-
ter bestimmten Voraussetzungen auf freiwilliger Basis GST re-
gistrieren lassen. Die freiwillige GST Registrierung lohnt sich 
vor allem für Unternehmen, die Güter nach Malaysia importie-
ren (bei der Einfuhr von Gütern muss nun eine 6%ige Steuer 
gezahlt werden) und die auch sonst GST-pflichtige Waren und 
Leistungen einkaufen. 

Ist ein Unternehmen nicht GST registriert, so sind die zu zah-
lenden 6% GST echte Mehrkosten. Ist man GST-registriert, 
kann und muss man die vereinnahmte mit der verauslagten 
GST verrechnen. Übersteigt die Summe der verauslagten GST 
die der vereinnahmten GST, so erfolgt eine Erstattung der Dif-
ferenz. Die Erstattung soll im Fall von Online-Anträgen inner-
halb von 14 Werktagen erfolgen. Bei manuell gestellten Er-
stattungsanträgen soll die Erstattung innerhalb von 28 Werk-
tagen erfolgen.

Bei der bisherigen „Sales Tax“ oder „Service Tax“ fand eine 
solche Verrechnung und Erstattung von gezahlter Steuer nicht 
statt. Diese Steuern waren daher in jedem Fall Zusatzkosten, 
die Unternehmen belastet haben. Das neue GST System mit 
der Verrechnungs- und Erstattungsmöglichkeit wird eine spür-
bare Entlastung für GST-registrierte Unternehmen mit sich brin-
gen, auch wenn die zu verauslagende GST bis zur Erstattung 
den Cashflow belasten wird. 

MALAYSIA

Malaysia führt 
Umsatzsteuer ein

Zum 1. April 2015 hat Malaysia eine 
6%ige Umsatzsteuer, die sogenannte 
„Goods and Service Tax“, kurz „GST“, 
eingeführt. Diese ersetzt die bestehen-
den „Sales Tax“ und „Service Tax“. Ein-
her geht die Einführung einer Einfuhrum-
satzsteuer in gleicher Höhe. Die Einfüh-
rung der GST soll dazu beitragen den 
Staatshaushalt zu konsolidieren. Man 
rechnet mit Mehreinnahmen von etwa  
3 Milliarden Malaysischen Ringgit („RM“) 
im ersten Jahr der Einführung und mit et-
wa 9 Milliarden RM an Mehreinnahmen in 
den Folgejahren. Gleichzeitig soll die Ein-
führung der GST das bisherige Steuer-
system vereinfachen. Das bisherige Sa-
les Tax und Service Tax System war mit 
unterschiedlichen Steuersätzen (5, 6 oder 
10%) und zahlreichen Ausnahme- und 
Sonderregelungen recht komplex. Was 
bedeutet die Einführung der GST nun 
konkret für Unternehmen, die mit und in 
Malaysia Geschäfte betreiben?
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Preise sind inklusive GST auszuweisen

Den privaten Endverbraucher, dem eine Verrechnung nicht 
möglich ist, wird die GST Einführung hingegen belasten. Die-
se Belastung wird durch die erfolgte Senkung der Einkommen-
steuersätze etwas ausgeglichen. Klarheit für den Verbraucher 
in Bezug auf den Endpreis soll dadurch erreicht werden, dass 
Preise nun inklusive GST auszuweisen sind. 

Ausnahmen 

Grundsätzlich fällt GST in Höhe von 6% auf alle „taxable sup-
plies“, wie sie detailliert im „Schedule 1“ des GST Act 2014 
aufgelistet sind, an. In Ausnahmefallen gilt eine GST von 0%, 
auch „zero-rated supplies“ genannt. „Zero-rated supplies“ 
sind unter anderem Exporte, bestimmte Grundnahrungsmit-
tel oder Literatur. Ausgenommen von der GST sind sogenann-
te „exempt supplies“. Hierunter fallen insbesondere der Trans-
port durch öffentliche Verkehrsmittel, Bildungs- und bestimmte 
Finanzdienstleistungen. 

Ausnahmsweise kann beim Warenimport die GST-Besteuerung 
ausgesetzt werden, so etwa wenn der Import im Rahmen des 
„Approved Trader Scheme“ (ATS) oder des „Warehouse Sche-
me“ (WS) erfolgt. 

Für Unternehmen, die in Malaysia vor allem für den Export pro-
duzieren, dürfte das „Approved Toll Manufacturer Scheme“ (AT-
MS) von Interesse sein. Unter dem ATMS können Waren, die 
für die Produktion benötigt werden, ohne 6% Steuer importiert 
werden. Wesentliche Voraussetzung für die Inanspruchnah-
me des ATMS ist, dass 80% der Verkäufe „zero-rated supplies“ 
sind, was bei Produkten die exportiert werden ja der Fall ist.

GST Erklärung

Der GST ACT 2014 befasst sich eingehend damit, zu welchem 
Datum die GST in der regelmäßig abzugebenden GST-Erklä-
rung erklärt werden muss. Grundsätzlich gilt Folgendes: Bei 
Waren ist dies das Datum, an dem die Ware dem Käufer entwe-
der zur Verfügung gestellt wird (z.B. Besitzverschaffung) oder 
bezahlt oder berechnet wird, je nachdem, was früher erfolgt. 
Bei Dienstleistungen ist es das Datum, an dem die Leistung er-
bracht wird, gezahlt oder in Rechnung gestellt wird, je nachdem 
was früher erfolgt. Beim Import von Waren nach Malaysia fällt 
die 6% Steuer zum Zeitpunkt der Einfuhr an. 

Fazit

Insgesamt ist die Einführung der GST in Malaysia zu begrüßen. 
Sie führt nicht nur zu einer Vereinfachung des malaysischen 
Steuersystems, sondern senkt auch die Kosten der in Malaysia 
tätigen Unternehmen. Cashflow Belastungen werden weitest-
gehend durch die genannten Befreiungsmöglichkeiten von der 
Einfuhrumsatzsteuer abgefangen. Letztlich wird aufgrund der 
Möglichkeit der Steuerrückerstattung und der dafür erforderli-
chen zeitigen Rechnungsstellung und -begleichung mit einer 
allgemeinen Verbesserung des Zahlungsverhaltens gerechnet. 

Birgitta von Dresky 
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Singapur
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birgitta.von.dresky@luther-lawfirm.com
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die Jahre 2016/17. Der Maximalbetrag für diesen zusätzlichen 
Steuernachlass beläuft sich auf SGD 20.000 pro Jahr.

The International Growth Scheme
Internationalisierung von singapurischen Unternehmen ist seit 
langem ein zentrales Bestreben der Regierung. Zu diesem 
Zweck wurde im Budget 2015 ein neues Förderprogramm an-
gekündigt – das International Growth Scheme (IGS). Die Förde-
rung soll im Wesentlichen darin bestehen, dass für die maxima-
le Dauer von 5 Jahren ein Steuersatz von lediglich 10% auf Er-
tragssteigerungen, die durch einschlägige Aktivitäten generiert 
werden, angewendet wird. 

Productivity and Innovation Credit Scheme (PIC)
Im Zuge der Bestrebungen, die Effizienz der Gesamtwirtschaft 
zu steigern, wird seit mehreren Jahren bis zum Jahr 2018 der 
PIC gewährt. PIC ermöglicht bis zu 400% Abzugsmöglichkeit 
von qualifizierten Investitionen. Solche sind beispielsweise Aus- 
und Weiterbildung von Angestellten, Anmeldung von Patenten, 
Anschaffungen im Bereich von Automatisierung etc. Insgesamt 
sind sechs Bereiche von qualifizierten Investitionen ausgewie-
sen. In jedem dieser sechs Bereiche kann eine bis zu 400-pro-
zentige Steuerermäßigung geltend gemacht werden (max.  
SGD 400.000 pro Bereich). 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Investitionsausgaben als Ba-
rauszahlung rückerstattet zu bekommen, der Maximalbetrag 
ist in diesem Fall SGD 60.000 pro Jahr. Voraussetzung für die 
Barauszahlung bleibt weiterhin, dass das Unternehmen mind. 
drei „einheimische“ Angestellte für mindestens 3 Monate vor 
Antragstellung vorzuweisen hat.

Der PIC+ ist eine Initiative, um SMEs bei substantiellen Investi-
tionen zu unterstützen. Für diese Unternehmen (entweder weni-
ger als SGD 100 Mio. Umsatz oder weniger als 200 Mitarbeiter) 
wird die Obergrenze auf jährlich SGD 600.000 pro Investitions-
kategorie erhöht. 

Der in den letzten zwei Jahren gewährte PIC Bonus (Dollar für 
Dollar Matching bis SGD 15.000 für PIC qualifizierte Investitio-
nen) wurde leider abgeschafft.

M&A Scheme
Um singapurische Unternehmen weiterhin beim Wachstum 
durch Unternehmenskäufe zu unterstützen, wurde das M&A-
Programm bis 2020 verlängert und auf die Bedürfnisse kleine-
rer Unternehmen angepasst: Die jährliche Abschreibung wurde 

SINGAPUR

Budget 2015

„Robin Hood Budget“ (von den Rei-
chen nehmen und den Armen geben) 
oder „Jubiläums-Haushalt“ wurde er be-
titelt, der Haushaltsplan für das Jahr 
2015, dem 50. Jahr der Unabhängig-
keit der Republik Singapur. Das Haupt-
augenmerk liegt auch in diesem Jahr 
auf der Förderung, dem Ausbau und der 
Restrukturierung der heimischen Wirt-
schaft. Anreize zur Produktivitätsstei-
gerung durch großzügige Bezuschus-
sung von Modernisierungsmaßnahmen 
in der Fertigung sowie durch Förderun-
gen und steuerliche Anreize für Investiti-
onen in Forschung und Entwicklung ste-
hen nach wie vor im Mittelpunkt. Neu ist 
die Aufnahme kleiner und mittlerer Be-
triebe (SMEs) in den Fokus der Bemü-
hungen, z.B. die veränderte M&A-För-
derrichtlinie, mit deren Hilfe SMEs leich-
ter durch Unternehmenskäufe wachsen 
sollen. Höhere steuerliche Belastungen 
kommen auf besser verdienende Privat-
personen durch die Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes zu.

Unternehmensbesteuerung

Der Körperschaftssteuersatz von 17% bleibt weiterhin beste-
hen. Ebenso bleiben die 50% Steuernachlass auf die ersten 
SGD 300.000 Profit erhalten. Zusätzlich wird im Budget 2015 
ein Körperschaftssteuernachlass von 30% eingeführt, gültig für 
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von 5% auf 25% erhöht, allerdings wurde gleichzeitig die Ober-
grenze von SGD 100 Mio. auf SGD 20 Mio. reduziert. 

Wage Credit Scheme
Das Wage Credit Scheme wurde bis 2017 verlängert, allerdings 
in reduzierter Form. Anstatt einer Co-Finanzierung von 40%, 
trägt der Staat ab 2015 nur noch 20% der Kosten für Lohnerhö-
hungen für singapurische Arbeitnehmer mit einem Einkommen 
von bis zu SGD 4.000.

Internationalisation Scheme
Aufwendungen, einschließlich Personalaufwendungen, für In-
ternationalisierungen von singapurischen Unternehmen, sind 
doppelt steuerlich abzugsfähig. Hinsichtlich Personalaufwan-
des ist die Obergrenze der doppelt abzugsfähigen Kosten  
SGD 1 Mio. Die Regional und die International Headquarter In-
centive wurden hingegen nicht verlängert.

Sektor-spezifische Incentives
Auch in diesem Jahr wurden die verschiedenen Zielsektoren 
mit Incentives bedacht. Der Finanzsektor erhält Unterstützung 
durch Steuernachlässe für Venture Capital Funds und deren 
Management, Banken für Impairment Rückstellungen, Versi-
cherungen und Real Estate Investment Trusts (REITS).

Unterstützungen erhalten auch der Rechts-, Telekommunika-
tions- und Schifffahrtssektor mit speziellen Steuervergünstigun-
gen auf ausgewählte Aktivitäten. 

Individualbesteuerung

Das Budget 2015 enthält zum ersten Mal seit Jahren eine Erhö-
hung der Individualbesteuerung. Der Spitzensteuersatz wird ab 
dem Jahr 2017 22% betragen und kommt für Einkommen über 
SGD 320.000 zur Anwendung. Mit der Erhöhung des Spitzen-
steuersatzes ging eine leichte Verschiebung der Steuersatzstu-
fen einher. Der Freibetrag von SGD 20.000 bleibt jedoch un-
verändert erhalten. Zusätzlich wird ein genereller Steuerrabatt 
in Höhe von 50% bis zu einem Maximalbetrag von SGD 1.000 
pauschal gewährt. 

Mieteinkommen
Individuen können nunmehr bei der Berechnung ihrer steuer-
pflichtigen Mieteinnahmen anstelle der tatsächlichen Aufwen-
dungen eine 15% Pauschale geltend machen.

CPF – Central Provident Fund
Die derzeitigen Beitragsraten für den CPF, ab einem Einkom-
men von SGD 1.500, betragen 17% für den Arbeitgeber und 
20% für den Arbeitnehmer. Die Bemessungsgrundlage ist mo-
natlich auf SGD 5.000 begrenzt. Ab 1. Januar 2016 wird die 
monatliche Einkommensgrenze für den CPF auf SGD 6.000 
erhöht. Gleichzeitig werden die CPF-Beiträge für ältere 
Arbeitnehmer (von 50 – 65 Jahre) an die Regelsätze angepasst. 

Zusätzlich zur Altersvorsorge, die durch den CPF bereitgestellt 
wird, besteht die Möglichkeit, das Supplementary Retirement 
Scheme (SRS) in Anspruch zu nehmen. Das besondere Merk-
mal des SRS ist dass, neben der freiwilligen Aufstockung der 
Rentenvorsorge zusätzlich zum CPF auch Ausländer in das 
SRS einzahlen können. Die entrichteten Beiträge, die im Zu-
ge des SRS geleistet wurden, sind von der Steuer absetzbar. 
Ebenso sind die Dividenden vor der Auszahlung des Renten-
kontos von Steuern befreit. Außerdem sind nur 50% der spä-
teren Rentenauszahlungen zu versteuern. Auch hier würden 
die erlaubten jährlichen Beträge erhöht, auf SGD 15.300 für 
Staatsbürger und Permanent Residents und auf SGD 35.700 
für Ausländer. 

Sonstige Steuern und Maßnahmen

Spenden an anerkannte gemeinnützige Organisationen sind 
nunmehr zu 300% (von 250%) steuerlich abzugsfähig. 

Eine Erhöhung der sog. Foreign Worker Levy, eine Art Straf-
steuer für ausländische Arbeitskräfte, wurde im Budget 2015 
angekündigt. Die Umsetzung wird jedoch um ein Jahr für S-
Pass und Work Permit Inhaber aufgeschoben, für Arbeitnehmer 
in der Bauindustrie wird die Umsetzung um zwei Jah-
re aufgeschoben.

Deutlich erhöht wird die Mineralölsteuer; für Superbenzin um 
45% (von SGD 0,44 auf SGD 0,64 pro Liter) und Normalbenzin 
um 36,5% (von SGD 0,41 auf SGD 0,56 pro Liter).

Zur Milderung der Belastung wird für ein Jahr ein Rabatt von 
20% für Pkws, 60% für Motorräder und 100% für Lkws gewährt. 

Dr. Knut Unger 
Partner

Luther LLP

Singapur

Telefon +65 6408 8007

knut.unger@luther-lawfirm.com
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Visa Dauer

Eine positive Änderung ist die Verlängerung der maximalen 
Gültigkeitsdauer von Business Visa für Ausländer von 36 Mo-
naten auf 5 Jahre. Diese Änderung wurde bereits seit langem 
gefordert, da sich die alte Regelung seit jeher mit den Vor-
schriften des Investment Law widersprochen hatte, welches be-
reits von einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren ausgegangen ist.

Wohnsitz und Polizeiliche Meldung

Ausländer, die einen Wohnsitz in Vietnam besitzen, müssen 
sich an dem jeweiligen Wohnsitz polizeilich melden. Vor der 
neuen Regelung hatte dies grundsätzlich persönlich zu erfol-
gen und konnte je nachdem welche Art von Visa man besaß 
eine mühsame Angelegenheit sein, da es teilweise notwendig 
war, dass Verfahren bei jeder Einreise zu wiederholen. Dies 
führte insbesondere bei häufigen Geschäftsreisen außerhalb 
der Grenzen von Vietnams zu Compliance Problemen, da diese 
Meldung schlicht unterlassen wurde.

Es war daher nicht unüblich, dass in der Vergangenheit die An-
meldung über einen Mittelsmann erfolgte. Dies wurde in den 
meisten Fällen akzeptiert, es konnte jedoch auch vorkommen, 
dass die jeweilige Polizeibehörde eine solche Vorgehenswei-
se ablehnte. Es wurde beispielsweise unterschiedlich beurteilt, 
ob der Betreiber einer Wohnanlage die Anmeldung für die in 
seiner Anlage wohnenden Ausländer durchführen kann. Dies 
ist seit dem 1. Januar 2015 unzweifelhaft möglich. Es ist durch 
das neue Gesetz geklärt, in welcher Form die polizeiliche Mel-
dung erfolgen muss und wer dies vornehmen kann. Es ist hier-
nach ausreichend, dass der jeweilige Betreiber oder Inhaber 
des Wohnobjektes die Anmeldung vornimmt.

Es gibt im Übrigen kaum Beschränkungen hinsichtlich der 
Gebiete, wo ein Ausländer sich niederlassen kann. Verboten 
sind verständlicherweise die Grenzgebiete sowie ausgewiese-
ne Sperrzonen. Darüber hinaus können sich Ausländer ihren 
Wohnsitz frei aussuchen (Wohnanlagen, Industriezonen, etc.).

Thi Thuy Trang Phan, LL.M. 
Partnerin

Luther LLP

Singapur

Telefon +65 6408 8000

trang.phan@luther-lawfirm.com

VIETNAM

Neue Einwanderungs- und 
Visa-Bestimmungen

Das seit dem 1. Januar 2015 geltende 
neue Immigration Law bringt für Auslän-
der eine Anzahl von positiven Neuerun-
gen. Hervorzuheben sind beispielsweise 
die Möglichkeit der Beantragung von Vi-
sa und Temporary Residence Cards von 
bis zu 5 Jahren statt früher nur 36 Mona-
ten. Auch ist der administrative Prozess 
der polizeilichen Meldung für Ausländer 
erheblich erleichtert worden.

Sponsoren für Business Visa

Durch das neue Immigration Law ist nunmehr geklärt, welche 
Personen als sogenannte „Sponsoren“ für Ausländer auftreten 
können, die nach Vietnam kommen und arbeiten wollen. Geeig-
nete Sponsoren sind beispielsweise (a) nach vietnamesischem 
Recht gegründete Gesellschaften, (b) Repräsentanzen, (c) 
Zweigniederlassungen, (d) vietnamesische Staatsbürger oder 
(e) Ausländer mit einem vorläufigen oder ständigen Wohnsitz.

Um die in der Vergangenheit oft missbräuchliche Ausnutzung 
von Touristenvisa zu verhindern, ist es nach dem neuen Ge-
setz nicht mehr möglich, das vorhandene Visa (z.B. Touristen-
visum) nachträglich abzuändern. Dies betrifft Fälle, wo Auslän-
der mit einem Touristenvisum nach Vietnam einreisen und nach 
erfolgreicher Job-Suche dann das Visa in ein Business Visum 
ändern lassen wollen, oder bereits mit dem Touristenvisum be-
ginnen zu arbeiten, um die Wartezeit auf das Business Visum 
zu überbrücken. 

Ferner dürfen Ausländer, die mehrere Pässe besitzen, nur noch 
einen Pass zur Einreise und zur Verwendung bei Einwande-
rungsbehörden und entsprechenden Anträgen verwenden.
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ge Instanz verlagert, nämlich dem Department of Planning & In-
vestment (DPI). Die Einholung des Einverständnisses von meh-
reren Behörden, unter anderem dem People’s Committee des 
jeweiligen Bezirks, ist nunmehr nicht mehr erforderlich. Dies gilt 
sowohl für das IC als auch das ERC. Dadurch verspricht sich 
der Gesetzgeber eine Verkürzung der Bearbeitungszeit von 
durchschnittlich 45 Werktagen ab Eintragseingang auf maximal 
18 Werktagen für die beiden neuen Verfahren zusammen. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich die ambitionierten Zielsetzungen in 
der Praxis umsetzen lassen.

Vereinfachte Administration
Nach der neuen Gesetzeslage sollen zukünftig auch Ände-
rungen im Geschäftsbereich der Gesellschaft, Gesellschafter-
wechsel oder Gesellschaftskapital möglich sein, ohne ein Re-
gistrierungs- und Genehmigungsverfahren durchlaufen zu müs-
sen, um das ERC zu aktualisieren. Die neuen ERC enthalten 
diese Daten nicht mehr, so dass diesbezüglich lediglich noch 
eine Anzeigepflicht besteht.

Im Hinblick auf einen Gesellschafterwechsel ist anzumer-
ken, dass ab dem Stichtag nur noch Anteilserwerbungen 
von ausländischen Investoren zu „registrieren“ sind, wenn (a) 
die Zielgesellschaft in einem der Geschäftsbereiche tätig ist, 
in denen eine ausländische Beteiligung nur unter bestimm-
ten Konditionen möglich ist, oder (b) durch den Erwerb die 
Zielgesellschaft zu 51% oder mehr von Ausländern gehalten 
wird. Auch in dieser Hinsicht versucht der vietnamesische Ge-
setzgeber Anreize zu schaffen, das Volumen an ausländischen 
Direktinvestitionen in Vietnam steigern.

Real Estate

Auch im Real Estate Bereich wird es ab dem 1. Juli 2015 erfreu-
liche Änderungen zugunsten von ausländischen Investoren ge-
ben, da diese nun unter erleichterten Bedingungen Immobilien 
erwerben können.

Law on Residential Housing
Das neue Law on Residential Housing gewährt Ausländern 
nunmehr nahezu gleiche Rechte wie einem vietnamesischen 
Staatsbürger. Sofern der Eigentumserwerb durch Ausländer vor 
der Rechtsänderung überhaupt zulässig war, waren die Eigen-
tumsrechte erheblich eingeschränkt, da Vermietung des Ob-
jekts, Hergabe als Sicherheit in Form von Hypotheken oder Ein-
bringung als Sacheinlage nicht möglich war. Diese Rechte ste-
hen dem Ausländer nunmehr zu. 

Änderungen im 
Gesellschafts- und 
Immobilienrecht 

Im ve rgangenen  November  ha t 
das vietnamesische Parlament 18 
Gesetzesänderungen erlassen, die zum 
1. Juli 2015 in Kraft treten sollen. Für aus-
ländische Investoren interessante Ände-
rungen finden sich insbesondere im ge-
änderten Law on Enterprises (LOE), Law 
on Investment (LOI) sowie Law on Resi-
dential Housing and Law on Real Estate 
Business. Die Änderungen sollen die 
Wirtschaft ankurbeln und frische Investi-
tionen ins Land locken, um dem in den 
letzten Jahren nachlassenden Wachstum 
in Vietnam entgegenzutreten.

Gesellschaftsrecht

Abgewandeltes Lizenzverfahren
Ab dem 1. Juli 2015 soll das Registrierungsverfahren zum Er-
halt des sogenannten Investment Certificate (IC) sowie des 
Enterprise Registration Certificate (ERC) vereinfacht werden 
und damit auch weniger zeit- und kostenaufwändig sein.

Es überrascht daher zunächst, dass das Antragsverfahren 
hinsichtlich dieser beiden Zertifikate von einem einheitlichen 
Verfahren auf zwei verschiedene Verfahren aufgeteilt wird. Zu-
vor beinhaltete das IC zugleich die ERC und es bedurfte daher 
die Durchführung nur eines Registrierungsverfahrens. Dem-
nächst muss zunächst das IC nach den Vorschriften des LOI 
beantragt werden, um dann anschließend das Antragsverfah-
ren für das ERC nach dem LOE einleiten zu können. 

Auf den ersten Blick wirkt dies widersprüchlich zu dem Ziel der 
Verringerung des administrativen Aufwands. Der vietnamesi-
sche Gesetzgeber hat allerdings an einer anderen Stelle an-
gesetzt und die diversen Zustimmungsgremien auf eine einzi-
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Änderung Law on Investment
Law on Enterprises
2005

Law on Investment
Law on Enterprises
2015

Trennung der Verfahren Das IC umfasste zugleich das ERC. Zunächst ist das IC nach dem LOI zu be-
antragen. Erst danach kann das ERC 
nach dem LOE beantragt werden.

Verkürzung des Genehmigungsprozess Das DPI war die zuständige Behörde 
für das Einreichen der Anträge. Das 
DPI holte sich zunächst die Zustimmun-
gen von diversen anderen Behörden 
ein, bevor es dann dem People’s Com-
mittee der Provinz/Stadt seine Empfeh-
lung für die Ausstellung oder Nichtaus-
stellung des IC aussprach. Das gesamte 
Verfahren zog sich dann durchschnittlich 
über 45 Werktage.

Das DPI ist die einzige Instanz zur Ge-
nehmigung des IC sowie ERC. Die Ent-
scheidung über das IC soll innerhalb von 
15 Werktagen nach Antragseingang er-
folgen; die des ERC sogar innerhalb von 
3 Werktagen. 

Vereinfachung im Umgang mit dem ERC Die Mindestangaben im ERC waren: 

�	Firma und Company Registration 
Number/IC Number

�	Adresse des Hauptsitzes

�	Geschäftstätigkeit

�	Gesellschaftskapital

�	Gesetzliche Vertreter

�	Gesellschafterliste

�	Adresse von Zweigniederlassungen 
und sonstigen Repräsentanzen

Die Änderungen dieser Angaben im 
ERC mussten im Rahmen eines Geneh-
migungsverfahrens eingeleitet werden.

Die Mindestangaben betragen nunmehr 
nur noch: 

�	Firma und Company Registration 
Number/IC Number

�	Adresse des Hauptsitzes

�	Gesellschaftskapital

�	Gesetzliche Vertreter

Etwaige Änderungen sind ledig-
lich anzuzeigen und bedürfen keiner 
Genehmigung.

Übersicht über relevante Änderungen 
im Lizenzverfahren
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New Real Estate Business Law
Die vor Jahren optimistische Stimmung im Immobiliensektor 
hat dazu geführt, dass etliche Bauprojekte ins Leben gerufen 
worden sind, die aber dann mangels schleppenden Wachstums 
und Nachfrage im Markt oftmals nur zu Bauruinen und Bankrot-
ten geführt haben. Aus dieser schlechten Erfahrung heraus und 
zum Schutz der Anleger verlangt das neue Gesetz nunmehr, 
dass Immobilienentwickler ein Mindestkapital von VND 20 Milli-
arden aufweisen müssen (etwa EUR 900.000), im Vergleich zu 
der bisherigen Anforderung von VDN 6 Milliarden. Auch muss 
der Immobilienentwickler eine Bankgarantie von einem in Viet-
nam lizenzierten Kreditinstitut vorlegen, damit unter anderem 
sichergestellt ist, dass geleistete Anzahlungen der Käufer er-
stattet werden können.

Die nach Baufortschritt zu zahlenden Kaufpreisraten unterlie-
gen nach wie vor den nachfolgenden Höchstgrenzen:

�	Die erste Kaufpreisrate darf maximal 30% des Kaufprei-
ses betragen.

�	Die nachfolgenden Kaufpreisraten, die vor der Abnahme zu 
leisten sind, dürfen in der Summe nicht mehr als 70% des 
Kaufpreises betragen, wenn es sich um einen lokalen Immo-
blienentwickler handelt; lediglich 50% wenn es sich um Imm-
oblienentwickler mit ausländischer Beteiligung handelt.

�	Nach der Abnahme, aber vor Herausgabe des Titels („Red 
Book“) darf der restliche Kaufpreis bis zu einer Grenze von 
95% verlangt werden.

�	Der verbleibende Kaufpreis erfolgt in der Regel nach Über-
gabe des Titels.

Um den Real Estate Markt zu beleben, erlaubt das neue Real 
Estate Business Law Gesellschaften mit ausländischer Beteili-
gung bestehende gewerbliche Immobilien zu erwerben und die-
se entweder selbst im Rahmen des Geschäftsbetriebes zu nut-
zen, oder aber diese weiter zu untervermieten. Ein gewerblicher 
Handel, d.h. Kauf und Verkauf von solchen Objekten, bleibt al-
lerdings untersagt.

Dennoch ist der Real Estate Markt nicht uneingeschränkt geöff-
net worden, sondern es bestehen weiterhin besondere Voraus-
setzungen, die zu erfüllen sind. Auch erfolgt der Eigentumser-
werb nur in Form von Leasehold mit einer Laufzeit von 50 Jah-
ren mit Verlängerungsoption, es sei denn der Ausländer ist mit 
einem vietnamesischen Staatsbürger verheiratet. In letzterem 
Fall ist der Erwerb von Freehold Objekten zulässig. Bei Gesell-
schaften als Erwerber ist die Laufzeit identisch zu der des In-
vestment Certificates. 

Ferner sind die nachfolgend beispielsweise genannten Voraus-
setzungen zu beachten: 

�	Ausländer müssen ein gültiges Visa vorweisen

Vorherige Rechtslage: Tätigung einer Direktinvestition, Inne-
haben einer geschäftsführenden Position, Vorweisen von be-
sonderen Kenntnissen und Fähigkeiten, die in Vietnam benö-
tigt werden, oder Vorlage einer Heiratsurkunde mit einem viet-
namesischen Staatsbürger; Nachweis eines Wohnsitzes in Vi-
etnam von mindestens 12 Monaten.

�	Vermietungen müssen den zuständigen Behörden angezeigt 
werden damit sichergestellt ist, dass die Mieteinnahmen ord-
nungsgemäß versteuert werden.

�	Gesellschaften müssen die nach dem LOI und LOE zulässi-
gen Lizenzen vorweisen.

�	Gesellschaften dürfen die erworbenen Immobilien nur ihren 
Arbeitnehmern als Wohnraum zur Verfügung stellen; eine 
Vermietung oder gewerbliche Nutzung ist untersagt.

�	Es dürfen in einem Wohnhaus grundsätzlich maximal 30% 
der Einheiten erworben werden. Der Gesetzgeber hat sich 
vorbehalten, für bestimmte Projekte andere Höchstgrenzen 
festzusetzen. In einem Wohnkomplex, welches die Größe ei-
nes kommunalen Bezirks aufweist, dürfen maximal 250 Vil-
len oder Reihenhäuser erworben werden.

Vorherige Rechtslage: Ausländer und Gesellschaften durften 
nur ein Apartment in besonders gekennzeichneten Wohnkom-
plexen erwerben. 

�	Die Zahlung des Kaufpreises muss im Wege eines 
Banktransfers erfolgen und zwar mittels eines in Vietnam li-
zenzierten Kreditinstituts.
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